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Dem Staats- und Verfassungsrecht kommt auch nach
der Umstellung des Fachhochschulstudiums „Polizei“ auf
das Bachelor-Format inhaltlich eine zentrale Bedeutung in
der Ausbildung zu. Die wesentlichen Zusammenhänge und
Strukturen des Staats- und Verfassungsrechts vermittelt
dieses Buch in konzentrierter Form. Im Einzelnen werden
behandelt:

Teil I: Einführung
Teil II: Staatsrechtliche Grundlagen
Teil III: Die Grundrechte

Ein Literatur- und Stichwortverzeichnis rundet das Werk
ab. Der Schwerpunkt des Buches liegt im BereichWissens-
und Verständnisfragen. Die dazugehörigen Antworten sind
kurz und problemorientiert und konzentrieren sich auf die
Sachprobleme.

Auf Basis des nordrhein-westfälischen Polizeigesetzes
und Verwaltungsverfahrensgesetzes zeigt dieses Buch alle
wesentlichen Inhalte des Eingriffsrechts auf, die für eine
erfolgreiche Bewältigung der polizeilichen Ausbildung und
des polizeiwissenschaftlichen Studiums notwendig sind.

Für die polizeirechtlichen Vorschriften der anderen
Bundesländer und der Bundespolizei ist eine vergleichen-
de Übersicht der Vorschriften aus den Polizeigesetzen der
Länder und des Bundes beigefügt.
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„Erst wenn keine Steine, Flaschen 
und Knallkörper mehr auf Polizis-
tinnen und Polizisten geworfen 
werden, sprechen wir von einem 
friedlichen 1. Mai“, bewertete der 
Bundesvorsitzende der Gewerk-
schaft der Polizei (GdP), Oliver 
Malchow, einen Tag nach dem 
bundesweiten Mai-Einsatz der Po-
lizeien von Ländern und Bund das 
Demonstrationsgeschehen rund um 
den „Tag der Arbeit“. Seite 4

Die Diskussion konzentrierte sich 
darauf, welche Rolle die Klassi-
fikationsgesellschaften neben 
den staatlichen Kontrollsystemen 
einnehmen. In erster Linie ist der 
Reeder eines Schiffes dafür verant-
wortlich, dass die internationalen 
und nationalen Regelungen und 
Vorschriften eingehalten werden.    
 Seite 12

Gerhard Neumann ist Polizeibe-
amter mit mehr als vierzig Jahren 
aktivem Dienst „in diesem wunder-
baren Beruf“ und seit inzwischen 
fünfzehn Jahren im Ruhestand, 
wie er DEUTSCHE POLIZEI (DP) er-
zählt. In einem Vorwort beschreibt 
Neumann, warum er diese Texte 
ausgewählt und niedergeschrieben 
hat. In dieser Ausgabe erscheint 
der erste Teil mit drei von acht 
Geschichten. Die weiteren werden 
in den beiden nächsten Heften 
veröffentlicht.   
Seite 30

1. MAI

52. DEUTSCHER 
VERKEHRSGERICHTSTAG
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forum
LESERMEINUNG

Ich kann es nicht glauben, dass dieser 
„Harald Schmidt“ Mitglied überhaupt 
einer, insbesondere unserer Gewerk-
schaft ist. Der plumpe „Auftritt“ lässt 
ihn eher als einen Ghost-Writer von 
Arbeitgeberverbänden (INSM?) – Ini-
tiative Neue Soziale Marktwirtschaft 
(Hinw. d. Red.) – oder des ordoliberalen 
FDP-Flügels erscheinen. Wenn er nicht 
selbst austritt – wie er dies androht – so 
sollte er ausgeschlossen werden.

Wer eine – längst überfällige – und 
zwingend notwendige Diskussion über 
die Zerstörungskraft und tatsächlich 
zerstörerische Wirkung des „Raubtier-
kapitalismus“ mit Rhetorik aus der Mc-
Carthy-Ära und aggressiven, dennoch 
falschen Kampfparolen wie „krypto-
kommunistische Kampfrethorik“ be-
wertet, plappert entweder nur naiv und 
unbedacht Lügen nach oder ist ganz 
einfach bösartig.

Was den angeblich unlösbaren, 
zwingenden Zusammenhang, Zusam-
menhalt zwischen der FDGO und der 
„marktwirtschaftliche[n], von freiem 
Unternehmertum und Privatautonomie 
geprägte[n] Wirtschaftsordnung“ an-
geht, so empfehle ich Herrn Schmidt, 
sich einmal näher mit dem GG und di-
versen deutschen Länderverfassungen 
auseinanderzusetzen. Das Herz eines 
Gewerkschafters hüpft vor Freude bei 
folgenden Aussagen der bayerischer 
Verfassung: „Die gesamte wirtschaft-
liche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, 
insbesondere der Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Daseins für alle und 
der allmählichen Erhöhung der Lebens-
haltung aller Volksschichten“ (Art. 151 
Abs. 1 Bayer. Verfassung) oder „Kapital-
bildung ist nicht Selbstzweck, sondern 
Mittel zur Entfaltung der Volkswirt-
schaft. Das Geld- und Kreditwesen dient 
der Werteschaffung und der Befriedi-
gung der Bedürfnisse aller Bewohner“ 
(Art 157 Bayer. Verfassung). Die Bayer. 
Verfassung enthält noch schärfere, in 
der Diktion des Herrn Schmidt „klas-
senkämpferische“ Postulate!!

Vermutlich wird Herr Schmidt nun 
entgegnen, dass diese Verfassung sicher 
verfassungsfeindlich ist und verboten 
werden muss …! Aber auch die Partei 
unserer obersten Fahnenwenderin hat, 

Zu: Leserbrief des Kollegen 
Schmidt zu Armut und Reichtum 
sind zwei Seiten einer Medaille, 

DP 5/14

als in ihr tatsächlich noch ab und an 
„C“-Inhalte gelebt wurden, im Ahle-
ner Programm festgehalten: „Das ka-
pitalistische Wirtschaftssystem ist den 
staatlichen und sozialen Lebensinte-
ressen des deutschen Volkes nicht ge-
recht geworden. Nach dem furchtbaren 
politischen, wirtschaftlichen und sozi-
alen Zusammenbruch als Folge einer 
verbrecherischen Machtpolitik kann 
nur eine Neuordnung von Grund auf 
erfolgen. Inhalt und Ziel dieser sozia-
len und wirtschaftlichen Neuordnung 
kann nicht mehr das kapitalistische Ge-
winn- und Machtstreben, sondern nur 
das Wohlergehen unseres Volkes sein. 
Durch eine gemeinschaftliche Ordnung 
soll das deutsche Volk eine Wirtschafts- 
und Sozialverfassung erhalten, die dem 
Recht und der Würde des Menschen ent-
spricht, dem geistigen und materiellen 
Aufbau unseres Volkes dient und den 
inneren und äußeren Frieden sichert.“

Egal, wie man ihn nennt: „Turbo-, 
Raubtier-, Manchesterkapitalismus“ 
oder auch „marktkonforme Demokra-
tie“, die zur Lebensmaxime erhobene 
und legitimierte Gier, vermeintlich 
wissenschaftlich legitimiert, greift die 
Fundamente unseres Gemeinwesens 
und des (nur noch in Rudimenten vor-
handenen) Gemeinwohls an. Nicht nur 
die Erosion der Mitte, die erkennbare 
Spaltung in entweder arm oder reich, ist 
die Folge, sondern auch die Verhärtung, 
die zunehmende Gewaltbereitschaft 
Vieler gegenüber dem als ungerecht 
empfundenen (und tatsächlich sich so 
entwickelnden) Staat und seiner Reprä-
sentanten. Dem Kollegen Spindler aus 
Zittau sei hierfür gedankt, dass er diese 
Zusammenhänge mit einfachen Worten 
und ohne ideologische Benebelung in 
seinem Leserbrief in der DP 4/14 auf den 
Punkt brachte!

Peter Danzer, per E-Mail

Der Leserbrief des Herrn Schmidt zu 
Armut und Reichtum sind zwei Seiten 
einer Medaille nötigt mich, einen Kom-
mentar zu seiner E-Mail zu schreiben. 
Der Artikel in der DP-Ausgabe 4/14 ist 
eine ausgezeichnete Darstellung der 
Probleme der weltweiten Finanzwirt-
schaft. Selten habe ich eine so einfache 
und verständliche Sprache eines Wis-
senschaftlers gelesen. 

Wie Herr Schmidt einen solchen Un-
sinn schreiben kann, verstehe wer will. 
Anscheinend gehört er nicht zu den 

abhängig Beschäftigen. Ich habe mich 
schon länger mit der Thematik beschäf-
tigt und man kann feststellen, dass der 
Artikel von Professor Bontrup voll in-
haltlich zutrifft und die Realität darstellt.

Wenn man dem Statistischen Bun-
desamt glauben kann, dann verteilt sich 
der Reichtum in Deutschland sehr unge-
recht. 10 Prozent der Bevölkerung besit-
zen fast 70 Prozent des Volksvermögens. 
50 Prozent besitzen fast nichts. Und der 
Rest verteilt sich auf die restlichen 40 
Prozent. Und die Verteilung der Vermö-
gen von unten nach oben geht immer 
schneller bis der große Finanzkollaps 
eintritt. In Zins-Zins-Systemen wie in 
der westlichen Welt, in der Regel nach 
50 bis 60 Jahren und die sind längst 
überschritten.

Wenn Herr Schmidt aus der GdP aus-
tritt, ist das bedauerlich, aber leicht zu 
verschmerzen, wer solche Ansichten 
vertritt und die Realitäten verkennt, der 
hat nicht verstanden, wofür Gewerk-
schaften gekämpft haben und was uns 
in Zukunft erwartet.

 Wolfgang Fahrenbach, 
GdP-Kassierer, BZG Nordhessen

Es ist immer schön, wenn Tarifver-
handlungen zur Zufriedenheit aller ver-
laufen. Umso schöner fänden wir es, die 
Kameradinnen und Kameraden an der 
Front, wenn sich jemand mal wieder 
ernsthaft der Zulagen für den Dienst zu 
ungünstigen Zeiten annehmen würde. 
12,70 Euro für eine geleistete Nacht-
schicht von 10 Stunden sind einfach ein 
schlechter Witz, auch und gerade weil 
diese schwere Arbeit von immer älteren 
Kolleginnen und Kollegen absolviert 
werden muss (Altersschnitt hier: 48 
1/2 Jahre). 

Aber unsere Vermutung hier „an der 
Basis“ ist, dass die Leute, die am Tisch 
darüber angeblich verhandeln, nicht 
von diesen erhöhten Zulagen profitie-
ren und deshalb diese Forderung gleich 
als Erstes unter dem Tisch landet. 

Ich habe Unrecht? Dann beweist es 
uns bei den Tarifverhandlungen 2015! 

Holger Patzwall, per E-Mail

Zu: Tarifrunde 2014, DP 5/14

Ich bin erschrocken, als ich den Le-
serbrief des Kollegen Hartmann aus 
Much gelesen habe. Da schreibt of-

Zu: Leserbrief des Kollegen 
Hartmann aus Much zu GdP erar-
beitet Grundsätze zur Weiterent-
wicklung der DHPol, DP 5/14
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Die Redaktion behält sich vor, 
Leserbriefe zu kürzen, um möglichst 
viele Kolleginnen und Kollegen zu 
Wort kommen zu lassen. Abge-
druckte Zuschriften geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redak-
tion wieder. Anonyme Zuschriften 
werden nicht berücksichtigt.

Kontakt zur Redaktion:
  
GdP-Bundesvorstand
Redaktion DEUTSCHE POLIZEI
Stromstraße 4 
10555 Berlin 
Tel.: 030/39 99 21-113
Fax: 030/39 99 21-200
E-Mail:  
gdp-pressestelle@gdp.de

forum
LESERMEINUNG

fensichtlich jemand, der den Polizei-
beruf unbedingt verwissenschaftlicht 
sehen will, der unbedingt einen aka-
demischen Hintergrund für nötig hält. 
Hier ist nur vom höheren Dienst die 
Rede, vom normalen Polizeiberuf, der 
fast nur aus gehobenem und mittlerem 
Dienst besteht, wird nicht gesprochen. 
Ist ein Doktortitel für einem Beamten 
des höheren Dienstes nötig, was hat 
dieser mit dem Polizeiberuf zu tun?

Die Entwicklung ist im Ganzen 
schon sehr fraglich, siehe Bayern. Hier 
ist der Anteil des höheren Dienstes 
stark erhöht worden, mit der Folge, 
dass wir heute einen zigfach höheren 
Anteil dieses Bereichs haben als noch 
vor 20 Jahren. Macht das wirklich 
Sinn, ist das nötig?

Wenn ich sehe, dass das im großen 
und ganzen Beamte sind, die kurz 
im mittleren und gehobenen Dienst 
waren, dann wieder auf irgendwelche 
Seminare geschickt worden waren, 
dann ist mir klar, dass die von der 
Praxis (und das ist der Dienst!) keine 
Ahnung haben. Da läuft einiges nach 
meiner und der Meinung eines Groß-
teils meiner Kollegen verkehrt!

Offensichtlich ist es wie immer, der 
höhere Dienst hat sich aus seinen Be-
ziehungen zur Politik eine Lobby ge-
schaffen und nutzt diese aus, die ande-
ren Laufbahnen, in denen im Großteil 
noch polizeimäßig gearbeitet wird, 
lässt man ausbluten.

Nichts gegen den höheren Dienst, 
aber ist es notwendig, dessen Anteil so 
zu erhöhen? Wäre es nicht sinnvoller, 
die Gehaltsstufen im mittleren und 
gehobenen Dienst weiter nach oben zu 
fahren? Welchen Sinn macht es, wenn 
der Anteil des höheren Dienstes wei-
ter erhöht wird? Was kann ein Doktor 
besser als ein Beamter, der Jahre oder 
jahrzehntelang auf der Straße war? Der 
Doktor war es mit Sicherheit nicht!

Der Hauptpunkt meiner Kritik ist, 
dass wir immer meinen, ein oder meh-
rere abgeschlossene Studien machen 
einen besseren Polizisten aus. Dem ist 
mitnichten so! Ich glaube nicht, dass 
ein Doktortitel der Weiterentwicklung 
unserer Organisationen hilft. Für mich 
wäre eine Stärkung der Basis mit ge-
eigneter Fortbildung sinnvoller als die 
Schaffung weniger Posten im höheren 
Dienst. Die ganze Entwicklung halte 
ich für höchst bedenklich. Oder habe 
ich da etwas missverstanden?

Peter Martin, stellv. Vorsitzender 
der BG Schwaben Nord (Bayern)

So langsam muss ich mich aber über 
die Diskussion in der Zeitschrift der 
Gewerkschaft der Polizei schon sehr 
wundern, wenn es um die Artikel über 
Gewalt gegen Polizeibeamte geht. Ich 
versehe seit fast 40 Jahren Polizei-
dienst, davon über 30 Jahre im Wach- 
und Wechselschichtdienst (WuW). 
Respekt auf der Straße muss man sich 
erarbeiten. Vielleicht ist mir das in den 
letzten Jahren etwas leichter gefallen, 
weil ich körperlich mit 195 Zentimeter 
und dem entsprechenden sportlichen 
Gewicht schon gut wahrnehmbar bin.

Soll aber nicht bedeuten, dass Kon-
fliktsituationen nicht auch mit Argu-
menten gelöst werden konnten. Jam-
mern hilft uns insgesamt nicht weiter. 
Und Harry und Toto spielen auch nicht.

Die Politik hat uns bereits seit Jah-
ren im Stich gelassen, auf sie ist äu-
ßerst selten Verlass. Insbesondere die 
Politik in Nordrhein-Westfalen, wo seit 
langer Zeit eine, meiner Meinung nach 
völlig verfehlte Deeskalationslinie ge-
fahren wurde, trägt hier eine hohe 
Mitschuld daran, dass einige Teile der 
Bevölkerung meinen, Polizeibeamten 
gegenüber keinen Respekt mehr ent-
gegenbringen zu müssen. Und diese 
Früchte ernten jetzt die jungen Kol-
legen.

Ich habe in meinen letzten Jahren 
im WuW immer wieder festgestellt, 
dass insbesondere junge Kollegen bei 
der konsequenten Durchsetzung von 
polizeirechtlichen und strafprozessu-
alen Maßnahmen (auch mit den recht-
lich zulässigen Zwangsmitteln) eine 
Art Scheu und Unsicherheit zeigten, 
die natürlich auch beim polizeilichen 
Gegenüber nicht unbemerkt blieb. 
Das soll nicht verallgemeinert werden, 
kam aber häufiger vor. Wenn ich nach 
Gründen gefragt habe, lautete die Ant-
wort oft, ich habe Angst, einen Fehler 
zu machen. Der kann mich ja wegen 
Körperverletzung anzeigen. 

Also, man darf sich schon was trau-
en, und vor allem braucht man sich 
nicht alles gefallen zu lassen. Wenn die 
Polizei insgesamt einen Punkt erreicht 
haben sollte, wo eine „Machtlosigkeit 
auf der Straße“ vorhanden ist, wie im 
Artikel angemerkt wurde, können wir 
den Laden gleich zu machen, einpa-
cken und nach Hause gehen. Basta!

Michael Weiss, per E-Mail

Zu: Gewalt gegen                       
Polizeibeamte, DP 5/14

Ich befasse mich seit einigen Jahren 
mit der zunehmenden Gewalt gegen 
Polizeibeamte, Feuerwehrleute, Ret-
tungskräfte, Sozialarbeiter, Mitarbei-
ter von Sozial- und Arbeitsbehörden, 
Lehrer, Pflegedienstkräfte, Busfahrer, 
Zugbegleiter sowie Sicherheitsmitar-
beiter und bedanke mich für den sehr 
wichtigen Beitrag. 

Wir dürfen dieses Thema niemals 
vergessen oder verharmlosen, denn im-
mer geht es bei den Opfern um Men-
schen, die sich zum Teil unter Einsatz 
ihres Lebens, in jedem Fall aber ihrer 
Gesundheit, und in der Regel mäßig 
oder schlecht bezahlt, für unsere Gesell-
schaft und gegen die Folgen misslun-
gener Politik einsetzen, um unser aller 
Leben lebenswerter zu machen und die 
demokratischen Freiheiten zu sichern. 
Sie verdienen unsere Hochachtung, An-
erkennung und – vor allem – Respekt. 

Die offensichtlich quer durch die ge-
sellschaftlichen Schichten und Gruppen 
aller in Deutschland lebenden Men-
schen vorhandene Tendenz, Normen 
und Werte augenscheinlich weitge-
hend ohne ernsthafte Konsequenzen 
missachten zu können, bereitet einer 
Entwicklung den Boden, die offenkun-
dig nicht mehr aufzuhalten ist, zumal 
sich die Justiz nicht gerade eindeutig 
erkennbar Mühe dabei gibt, die grund-
sätzlich ausreichenden rechtlichen 

Zu: „Es ist einfach, wie es ist, 
und da gibt es auch nichts 
schönzureden“, DP 5/14

Fortsezung auf Seite 35
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Malchow, der den Polizei-
einsatz in der Hauptstadt 
begleitete, betonte aus-

drücklich: „Von Friedlichkeit kann 
auch dann keine Rede sein, wenn allein 
eine starke Präsenz der Polizei, eine 
kluge Einsatztaktik und professionelles 
Handeln der Einsatzkräfte größere Ge-
waltausbrüche verhindern.“

Insgesamt verliefen die Kundge-
bungen und Aufzüge am 1. Mai bun-
desweit weitgehend ruhig. Während 
linke Bündnisse am Abend vor allem 
in Berlin und Hamburg die sogenann-
ten Revolutionären 1. Mai-Demons-
trationen veranstalteten, gab es unter 
anderem in Rostock einen Aufmarsch 
von Neonazis. 

Steine, Flaschen und Böller in 
Berlin

Berlins Polizeiführung zeigte sich 
insgesamt zufrieden. Im zweiten Jahr 
infolge kam es in der Bundeshauptstadt 
am Rande der sogenannten Revoluti-
onären 1. Mai-Demonstration nur zu 
kleineren Auseinandersetzungen mit 
Polizistinnen und Polizisten. Polizei-
präsident Klaus Kandt bilanzierte, die 
Doppelstrategie, zu deeskalieren und 
wenn es notwendig ist, konsequent zu 
handeln, sei erneut erfolgreich gewe-

1. MAI

Malchow: „Friedlich ist, 
wenn keine Steine mehr fliegen!“

„Erst wenn keine Steine, Flaschen und Knallkörper mehr auf Polizistin-
nen und Polizisten geworfen werden, sprechen wir von einem friedlichen 
1. Mai“, bewertete der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei 
(GdP), Oliver Malchow, einen Tag nach dem bundesweiten Mai-Einsatz 
der Polizeien von Ländern und Bund das Demonstrationsgeschehen rund 
um den „Tag der Arbeit“. Der GdP-Chef sagte der Presse: „Im ganzen 
Bundesgebiet haben Zehntausende meiner Kolleginnen und Kollegen für 
die Sicherheit bei Tausenden von Veranstaltungen am 1. Mai gesorgt. 
Dafür gebührt ihnen Dank und Anerkennung. Die überwiegende Zahl 
der Demonstrationen verlief friedlich, dennoch gab es wieder massive 
Angriffe auf Einsatzkräfte und verletzte Kolleginnen und Kollegen. Unter 
anderem in Hamburg und Rostock. Das ist nicht hinnehmbar.“

sen. Es sei aber kein friedlicher Tag der 
Arbeit gewesen, denn fast 60 Beamte 
wurden verletzt. Er wünschte ihnen ei-
ne baldige und vollständige Genesung. 

Wiederholt hatten Demonstranten 
Einsatzkräfte angegriffen. Böller wur-
den gezündet, Steine, Flaschen und 
Farbbeutel flogen. Mehrfach wurde 
insbesondere an der Spitze des Auf-
zuges Vermummung angelegt. 68 Ran-
dalierer wurden wegen gefährlicher 
Körperverletzung, schweren Landfrie-
densbruchs oder Widerstands gegen 
Vollstreckungsbeamte festgenommen  

GdP-Chef Oliver Malchow (m.) und 
Berlins GdP-Landesvorsitzende Kerstin 
Philipp (2.v.l.) an der Spitze der DGB-
Demonstration am 1. Mai in Berlin. 
    Foto: Rüdiger Holecek
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1. MAI

– im Jahr zuvor waren es 94. Rund 
19.000 Teilnehmer waren zur Zentrale 
der Bundes-SPD in Kreuzberg gezogen. 

Größere Ausschreitungen verhinder-
ten die Kolleginnen und Kollegen durch 
eine gute Vorbereitung und dem weiter 
praktizierten Prinzip der „ausgestreck-
ten Hand“, wie die GdP-Landesbe-
zirksvorsitzende Kerstin Philipp sagte. 
Rund 6.400 Beamtinnen und Beamte 
aus Berlin und anderen Bundesländern 
sowie der Bundespolizei waren rund 
um den 1. Mai in der Hauptstadt im 
Einsatz. 

Auch in Hamburg Angriffe auf 
die Polizei

In der Hansestadt kam es nach In-
formationen von GdP-Beobachtern zu 
Auseinandersetzungen zwischen den 
Einsatzkräften und radikalen Linken. 

Polizistinnen und Polizisten wurden aus 
dem Zug mit mehr als 2.000 Teilneh-
mern mit Flaschen, Steinen und Feuer-
werkskörpern beworfen und wiederholt 
massiv angegriffen. In Hamburg setzte 
die Polizei Wasserwerfer, Schlagstöcke 
sowie Pfefferspray ein. Nach Polizeian-
gaben erlitten 20 Beamte Verletzungen. 
Vermummte errichteten kleinere Bar-
rikaden, setzten diese in Brand und 
warfen Schaufenster ein.

Im Einsatz vor Ort war auch der 
stellvertretende Vorsitzende des GdP-
Bundesfachausschusses Bereitschafts-
polizei, Jürgen Herdes, mit schleswig-
holsteinischen Unterstützungskräften. 
Sein Fazit: „Wir trafen auf ein sehr 
gewaltbereites Gegenüber. Insgesamt 
neun leicht verletzte Kollegen durch 
Stein-, Flaschen- und Böller-Würfe. 
Ein Kollege erlitt eine leichte Gehirn-
erschütterung durch einen Steinplat-
tentreffer auf den Helm.“ Schockiert 

„Am Tag meiner Amtsübernahme 
als Polizeipräsident der Freien und 
Hansestadt Hamburg stand gleich 
der schwierige Einsatz rund um die 
alljährlich stattfindenden 1. Mai-
Demonstrationen an.

Die Gespräche vor dem gewalt-
tätigen Einsatzgeschehen waren 
für mich ein gutes Bild darüber, 
wie motiviert alle Beteiligten aus 
unseren Reihen waren.

Im Laufe des Einsatzes wurde 
dann klar, worauf es einige De-
monstrationsteilnehmer abgesehen 
hatten; die gewaltsame Konfronta-
tion mit der Polizei. So wurden die 
Einsatzkräfte bereits nach kurzem 
Marschweg mit Flaschen, Steinen 
und Feuerwerkskörpern beworfen. 
Die gewalttätigen Angriffe gegen 
Polizistinnen und Polizisten wur-
den am Ort der Schlusskundgebung 
noch massiver, in dem sich etliche 
der Störer mit Steinen bewaffneten 
und die Polizeikräfte damit atta-
ckierten. Die Spitze der Gewalt 
stellte ein versuchtes Tötungsdelikt 
durch den Wurf zweier sogenannter 
Molotowcocktails in ein mit zwei 
Beamten besetztes Polizeifahrzeug 
dar. Glücklicherweise zündeten 

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer zum 1. Mai

diese Brandsätze nicht. Es war der 
sehr guten Arbeit der Einsatzkräfte 
insgesamt zu verdanken, dass die 
Gewaltausbrüche in dieser Nacht 
nur relativ kurz andauerten.

Neben di-
versen  Fest- 
u n d  I n g e -
wahrsamnah-
men lautete 
die traurige 
Bilanz: 46 ver-
letze Polizeibe-
amte.

G e r a d e 
nach  so l ch 
schwier igen 
Einsatzanläs-
sen bin ich mir 

der besonderen Verantwortung  ge-
genüber meinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern  bewusst.

Ich danke noch einmal allen Kol-
leginnen und Kollegen aus Ham-
burg und anderen Bundesländern, 
sowie der  Bundespolizei  für Ihren 
persönlichen Einsatz.

Jedem Einzelnen von Ihnen ist 
der erfolgreiche Einsatz insgesamt 
zu danken.“

zeigte sich Herdes über sogenannte Po-
lenböller, die in Glasflaschen gesteckt, 
angezündet und dann als „Molotow-
Cocktails“ geworfen wurden. 

Zwischenfälle bei                     
NPD-Demonstration in Rostock

Vor einem Aufmarsch von etwa 300 
NPD-Anhängern in Rostock kam es 
nach GdP-Informationen ebenfalls zu 
Zwischenfällen. So hatten an einem 
S-Bahnhof auf der Anfahrtstrecke der 
Rechtsextremen mehrere mit Holz 
beladene Güterwagen gebrannt. An 
einem weiteren Bahnhof wurden zwei 
verdächtige Gegenstände „entschärft“. 
Die Folge: eine fast fünfstündige Sper-
rung des S-Bahnverkehrs zwischen 
Hauptbahnhof und Rostock-Bramow. 
Zudem kam es nach einer von einem 
Linksbündnis kurzfristig angemeldeten 

Molotow-Cocktails in Polizeiwagen

Foto: Polizei Hamburg
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1. MAI

Die Berliner GdP-Vorsitzende Kerstin Philipp und GdP-Bundesvorsitzender Oliver Malchow beim Besuch in der Leitstelle 
der Berliner Polizei.          Foto: Holecek

Einsatzkräfte bei der „Revolutionären 1. Mai-Demonstration“ in Hamburg. Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer 
sprach in DP von Gewaltausbrüchen gegenüber den Beamtinnen und Beamten.      Foto: Maja Hitij/dpa
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1. MAI

Fahrrad-Demo zu weiteren Verzöge-
rungen, als die Räder unmittelbar zu 
einer Kette zusammengeschlossen 
wurden.

Rund 2.000 Gegendemonstranten 
hatten unter anderem mit einer Sitz-
blockade, an der Landespolitiker teil-
nahmen, versucht, den Aufzug zu stop-
pen. Vereinzelt wurden Gegenstände 
auf Einsatzkräfte geworfen, als diese 
Blockaden der Gegendemonstranten 
auflösten. Nach Angaben der Rostocker 
Polizei wurden im Tagesverlauf sieben 
Ermittlungsverfahren wegen Verstößen 
gegen das Versammlungs- beziehungs-
weise Sprengstoffgesetz sowie wegen 
Störung des Bahnverkehrs und Brand-
stiftung eingeleitet.

Insgesamt 1.500 Polizeibeamte 
waren im Einsatz, Meldungen über 
verletzte Kolleginnen oder Kollegen 
seien ihm nicht bekannt, sagte der 
GdP-Landesbezirksvorsitzende Chris-
tian Schuhmacher. Er betonte: „Dieser 
Einsatz hat gezeigt, dass die Polizei in 
Mecklenburg-Vorpommern auf dem 
letzten Loch pfeift. Ohne Unterstützung 
der Kolleginnen und Kollegen aus Hes-
sen, Thüringen und der Bundespolizei 
wäre es noch schwieriger geworden. 
Trotzdem freue ich mich darüber, dass 
trotz des Kräftemangels die Polizei her-

vorragende Arbeit geleistet hat und 
für einen weitgehend ruhigen Verlauf 
des 1. Mai gesorgt hat. Dafür gebührt 
meinen Kolleginnen und Kollegen ein 
besonderer Dank.“

Über 400.000 Menschen bei 
DGB-Mai-Veranstaltungen

Unter dem Motto „1. Mai 2014: 
Gute Arbeit. Soziales Europa“ hatten 
sich am 1. Mai mehr als 400.000 Men-
schen an über 493 Veranstaltungen 
und Kundgebungen des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB) beteili-
gt. Der scheidende DGB-Vorsitzende 
Michael Sommer bewertete die hohe 
Teilnehmerzahl als „deutliches Signal“. 
An den Themen der Gewerkschaften 
und den Anliegen der Beschäftigten in 
diesem Land komme keiner vorbei. Er 
kündigte an, für den gesetzlichen Min-
destlohn ohne jegliche Ausnahmen, 
für humane Arbeitsbedingungen und 
gegen prekäre Beschäftigung weiter 
Druck zu machen. 

Auf der zentralen DGB-Kundgebung 
in Bremen sagte Sommer, der auf dem 
Bundeskongress seiner Organisation 
Mitte Mai nicht mehr für den DGB-
Spitzenposten kandidierte: „Keine 

Stunde Arbeit darf billiger sein als 8,50 
Euro. Es darf keine Ausnahmen wegen 
des Alters oder Geschlechts, der Her-
kunft oder der sozialen Lage geben“. 
Scharfe Kritik übte der DGB-Chef an 
der immer noch völlig unzureichenden 
Regulierung der Finanzmärkte. Heute 
müsse man verbittert feststellen, „wir 
sind belogen und betrogen worden“. 
Die Finanztransaktionssteuer sei noch 
immer nicht da.

Die deutsche Gewerkschaftsbewe-
gung sei, so Sommer weiter, wieder 
erstarkt und auf einem guten Weg. 
Die Mitgliederzahlen stiegen wieder 
und die Organisationskraft wachse. 
Deutlich werde wieder, dass sozialer 
Fortschritt und der Schutz vor Krisen 
ohne oder gar gegen die Gewerkschaf-
ten nicht zu haben seien.

GdP-Chef Oliver Malchow und 
die Vorsitzende der Hauptstadt-GdP, 
Kers-tin Philipp, waren am Morgen des            
1. Mai an der Spitze des Berliner DGB-
Aufzuges zum Brandenburger Tor ge-
gangen. Mehr als 10.000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer hatten dort den 
GdP-Bundesvorsitzenden herzlich be-
grüßt, bevor er die DGB-Veranstaltung 
gemeinsam mit Kollegin Philipp zur 
Einsatzkräftebetreuung in Richtung 
Berlin-Kreuzberg verließ.       mzo/wsd

Versuchte Blockade eines Aufmarsches der NPD in Rostock. 
Vereinzelt wurden Gegenstände auf die Polizei geworfen. 
      Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Weitgehend ruhig, so GdP-Beobachter, blieb die „Revolutionäre 1. Mai-
Demonstration“ in Berlin. Steine, Böller und Flaschen flogen trotzdem.    
              Foto: Zielasko
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Auch heute sah es nach einem die-
ser ganz normalen Tage aus. Peter 
Busch (Name von der Autorin geän-
dert) ging mit seinem Kollegen durch 
das Bahnhofsgebäude, als er plötzlich 
aus den Augenwinkeln sieht, wie in 
einer dunklen Ecke eine Situation zwi-
schen zwei vermutlich betrunkenen 
Männern droht zu eskalieren. Als die 
beiden Kollegen dazukommen und 
versuchen, beruhigend einzuwirken, 
zückt plötzlich und völlig unerwar-
tet einer der Männer ein Messer. Der 
Mann bedroht Busch mit dieser Waffe 
am Hals, hat ihn fest im Griff. Für 
einen ewig erscheinenden Moment 
glaubt der Polizist, dass er diese Si-
tuation nicht überleben wird. Er hat 
Todesangst. Zum Glück kann mit Hilfe 
herbeieilender Kollegen die Situation 
entschärft und der Angreifer überwäl-
tigt werden. Busch bleibt unversehrt 
– zumindest körperlich. 

Die Tage und Wochen nach dem 
Übergriff sind geprägt durch viel inne-
re Unruhe. Busch kann kaum schlafen, 
ist gereizt und sehr schreckhaft. Die 
Bilder des Mannes, der ihn mit dem 
Messer bedroht hat, tauchen immer 
wieder vor seinem inneren Auge auf. 
Er hat Angst, wie er sie noch nie vorher 
im Leben erlebt hat. Der Dienst auf 
der Wache ist für ihn ein Albtraum. 
Ständig sieht er sich in Gefahr und ist 
mit seinen Erinnerungen konfrontiert. 
„In jeder dunklen Ecke sah ich be-
drohliche Personen. Und wann immer 
ich konnte, saß ich vor dem Computer 
statt auf Streife durch den Bahnhof zu 
gehen.“ 

Seine Familie sieht ihn nicht mehr 
lachen. Seine fürsorgliche Art ver-
ändert sich in extreme Übervorsicht. 
Er meint, alles kontrollieren zu müs-
sen. Seine innere Anspannung und 
Angst sind unerträglich. Er fühlt sich 
erschöpft und kann sich kaum noch 
konzentrieren. Schließlich zieht er die 

GESUNDHEIT

„Immer wieder diese Bilder…“
Seelische Belastungen nach traumatischen Ereignissen

Peter Busch ist Bundespolizist. Sein Einsatzort ist der Bahnhof. Im Laufe 
seiner Dienstjahre hat er eine Menge erlebt: aggressive, alkoholisierte 
Menschen, Angriffe auf seine Person, schwere Unfälle im Bahnbereich.
Auch Leichen, er hat Todesnachrichten überbracht. Vieles davon hat ihm 
nichts ausgemacht, einiges hat ihn noch länger beschäftigt, manches 
hat er verdrängt. Wie das ebenso ist. 

Reißleine und spricht schweren Her-
zens mit seinem Vorgesetzten: „Ich 
musste mir eingestehen, dass ich Hil-
fe brauchte. Und: Ich musste mich 
outen!“ Die Kollegen hatten längst 
bemerkt, dass etwas mit ihm nicht 
stimmte. 

Häufig ein traumatisches         
Ereignis

Die Krankheit, unter der Busch lei-
det, wird Posttraumatische Belastungs-
störung (PTBS) genannt. Eine ganz 
normale Reaktion auf ein unnormales 
Ereignis, die meistens unmittelbar be-
ginnt, manchmal aber auch zeitverzö-
gert erst Monate oder gar Jahre später.

Das Erleben einer lebensbedroh-
lichen Situation ist immer ein außer-
gewöhnliches, häufig traumatisches 
Ereignis und kann einen seelischen 
Schock auslösen. Nach solch einem 
massiven Ereignis haben die meisten 
Menschen unangenehme Gefühle, 
Gedanken und körperliche Empfin-
dungen. Sie erkennen sich selber oft 
nicht wieder und das macht Angst. 
Sie haben Erinnerungen, Bilder, 
manchmal Geräusche oder Gerüche, 
die sie immer wieder belasten und 
große Ängste auslösen – sogenannte 
Intrusionen. Sie erleben eine immense 
innere Unruhe und Angespanntheit. 
Manchmal geraten Menschen auch 
in eine Art Gefühllosigkeit, nichts be-
rührt sie mehr. Und sie vermeiden 
nach traumatischen Ereignissen viele 
Angst machende Situationen. So wie 
Peter Busch den Bahnhof. 

Die meisten dieser Symptome bilden 
sich von allein innerhalb weniger Wo-
chen zurück. Menschen haben große 
Selbstheilungskräfte. Und wenn sie 
durch Familie, Freunde und nicht zu-
letzt durch Kollegen und Vorgesetzte 
Verständnis und gute Unterstützung 

erfahren, ist das auf dem Weg der Ge-
nesung eine große Hilfe. Wenn die Ver-
arbeitung aber „hakt“, dann braucht 
es eine Psychotherapeutin oder einen 
Psychotherapeuten, der die Selbst-
heilungskräfte des Menschen wieder 
zu aktivieren hilft. Grundsätzlich gilt: 
Anhand der „objektiven“ Schwere 
eines Vorfalls ist nicht zu messen, wie 
schwer das Erlebte für den Einzelnen 
zu verarbeiten ist. Manchmal sind es 
nur „Kleinigkeiten“, die ein Fass zum 
Überlaufen bringen. Manchmal sind 
es Erinnerungen an früher, die das 
Erlebte von heute so viel schwerer ma-
chen. Und nicht zuletzt unterscheiden 
sich Menschen schon von Geburt an. 

So schnell keinen Therapieplatz

Auch Busch hatte schon viele bela-
stende Situationen erlebt, die bereits 
vor dem bewaffneten Übergriff seine 
innere Anspannung verstärkt hatten – 
ohne dass es ihm wirklich bewusst war. 
Hinzu kam, dass er vor vielen Jahren 
Zeuge eines bewaffneten Übergriffs 
geworden war. Dieser ging damals 
tödlich aus. Auch dies hat das jetzt 
erlebte Trauma in einem anderen Licht 
dastehen lassen.

Nun war der erste Schritt getan. 
Buschs Vorgesetzter wusste Bescheid 
und sein Hausarzt hat ihn krankge-
schrieben. Aber der Weg, einen Psy-
chotherapeuten zu finden, gestaltete 
sich dann doch noch schwieriger, als er 
es sich vorgestellt hatte. Auf der Suche 
nach einem Traumatherapeuten muss-
te er schnell feststellen, dass er trotz 
zahlreicher Kontaktversuche so schnell 
keinen Therapieplatz finden konn-
te. Viele der „psychologischen und 
ärztlichen Psychotherapeuten“ – der 
geschützte Titel des Berufsstandes, der 
die nötige Qualifizierung garantiert – 
trauten sich selber eine Traumathera-
pie nicht zu oder waren so ausgebucht, 
dass sie ihm keinen Therapieplatz an-
bieten konnten. Dank seines zähen 
Telefonierens und Nachhakens fand 
er schließlich eine Traumatherapeutin, 
die ihm helfen konnte. 

Posttraumatische Belastungsstö-
rungen sind heute gut therapierbar. 

Von Dipl.-Psych. Jutta Eilers
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Verschiedene Verfahren unterstützen 
den Betroffenen dabei, mit dem Er-
lebten einen Weg zu finden. Auch Psy-
chotherapie kann nicht die Schwere 
des Ereignisses nehmen, aber sie kann 
helfen, die Belastung, die in Folge da-
zu auftreten kann, zu reduzieren und 
bestenfalls zu nehmen. So kann auch 
Busch ein Jahr nach dem Übergriff 
seinen Dienst wieder aufnehmen. Die 
belastenden Bilder sind deutlich we-
niger geworden, die innere Anspan-
nung konnte er reduzieren – und er 
passt heute besser auf sich und seine 
Kräfte auf. 

Auf seinem Weg der Genesung hat 
ihm die traumatherapeutische Un-
terstützung sehr geholfen. Und sei-
ne Familie. Aber nicht zuletzt auch 
sein Vorgesetzter, der ihm sehr viel 
Verständnis gegenüberbrachte und 
das ganze Jahr über in Kontakt blieb. 
Busch ist heute sehr froh, dass er wie-
der als Bundespolizist tätig sein kann. 
Im operativen Dienst ist er allerdings 
auf eigenen Wunsch nicht mehr ein-
gesetzt. Er kennt seine Grenzen heute 
besser. 

Für diejenigen, die nach einem 
Ereignis Belastungen verspüren, 
einige Selbsthilfetipps
• Sich Ruhe und Abstand gönnen, 

tun, was gut tut und einen auf 
andere Gedanken bringt, Rück-
sprache mit einem Arzt halten 
und sich gegebenenfalls krank-
schreiben lassen.

• Körperliche Betätigung hilft, die 
Stresshormone im Körper abzu-
bauen: Sport, Fahrrad fahren, ein 
Zimmer streichen, Bad umbau-
en…

• Sich jemanden anvertrauen und 
vom Erlebten erzählen oder das 
Ereignis aufschreiben, um es in-
nerlich noch mal zu sortieren.

• Immer daran denken, dass ihre 
Reaktion eine normale auf ein 
unnormales Ereignis ist, die aller-
meisten Symptome legen sich von 
allein wieder. Beim Verarbeiten 
Geduld mit sich haben.

Professionelle Hilfe mit Informa-
tionen zur Psychotherapie und zur 
Psychotherapeutensuche: http://
www.bptk.de/fileadmin/user_up-
load/Patienten/Druckerzeugnisse/
BPtK-Broschuere_Wege_zur_Psy-
chotherapie.pdf

GESUNDHEIT

Der Minister lobte 
vor den mehr 
als 500 Gästen 

den Mut und die Bereit-
schaft der Polizistinnen 
und Polizisten, unter 
schwierigsten Bedin-
gungen Verantwortung 
zu übernehmen. „Mein 
besonderer Dank gilt den 
Familienangehörigen und 
Freunden, die während 
des Auslandseinsatzes 
den Alltag alleine bewäl-
tigen müssen“, betonte 
er.

Unter den Teilneh-
mern der festlichen Ver-
anstaltung waren rund 50 
Beamte der ehemaligen 
Mission UNTAG (United 
Nations Transition Assi-
stance Group), die 1989 
am ersten Einsatz in Namibia teil-
genommen hatte. Seit zweieinhalb 
Jahrzehnten leistet Deutschland mit 
der Entsendung von Polizistinnen und 
Polizisten einen wichtigen Beitrag zur 
Stabilität im Ausland. In diesem Zeit-
raum unterstützten 9.000 Beamtinnen 
und Beamte aus Bund und Ländern in 
28 internationalen Friedenmissionen 
Staaten beim Aufbau funktionierender 
Sicherheitsstrukturen. 

Als besondere Herausforderung sah 
de Maizière den nachhaltigen Kapazi-
tätsaufbau im Sicherheitsbereich. Nur 
mit einem am tatsächlichen Bedarf 
der Krisenländer ausgerichteten En-
gagement sei es möglich, eine rechts-
staatlich ausgerichtete Polizei und eine 
funktionierende Sicherheitsstruktur 
aufzubauen, die das Vertrauen und die 
Erwartung der Bürger erfülle, sagte er.

Der Vorsitzende der Bund-Länder-

AUSLANDSEINSÄTZE

Seit 25 Jahren in polizeilicher 
Mission im Ausland

Bundesinnenminister Thomas de Maizière bei seiner 
Festrede.          Foto: Zielasko

Seit 25 Jahren beteiligt sich Deutschland mit Polizisten aus Bund und 
Ländern an internationalen Polizeimissionen und bilateralen Polizeipro-
jekten. „Wir ehren heute diejenigen, die die Hauptlast der internationalen 
Einsätze tragen. Die Entbehrungen auf sich nehmen. Die fern von Fami-
lien und Freunden Dienst tun für unser Land und für Sicherheit und Frie-
den in der Welt“, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière Anfang 
April in Berlin bei einer Feierstunde für die im vergangenen Jahr aus dem 
Ausland zurückgekehrten Beamtinnen und Beamten.

Arbeitsgruppe Internationale Polizei-
missionen (AG IPM) und Inspekteur   
der Polizei Nordrhein-Westfalens, 
Dieter Wehe, würdigte in seinem Re-
debeitrag das internationale Krisenma-
nagement. Angesicht knapper Kassen 
in den Ländern werde es jedoch nicht 
einfacher mit der Teilnahme an Aus-
landseinsätzen, betonte er. Es gelte, 
genauer nach dem Bedarf zu sehen. 

Derzeit beteiligt sich Deutschland 
mit rund 300 Beamtinnen und Beam-
ten des Bundes und der Länder in fünf 
Missionen der Vereinten Nationen und 
sieben Missionen der Europäischen 
Union in Staaten wie Südsudan, Li-
beria, Georgien, Mali, Kosovo, Liby-
en. Hinzu kommen zwei bilaterale 
Polizeiprojekte in Afghanistan und 
Saudi-Arabien.                                          

                wsd
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zu gehen. Die Einführung des Min-
destlohns von 8,50 Euro sowie die Ab-
milderung der schlimmsten Verwer-
fungen der Rente mit 67 seien Erfolge 
des DGB und der Gewerkschaften: 
„Das, was jetzt auf der Tagesordnung 
der großen Koalition steht, nämlich das 
sogenannte Renten- und Tarifpaket, 
wäre ohne uns nicht gekommen.“ 

In seiner Antrittsrede forderte der 
neue DGB-Vorsitzende vor den Dele-

gierten die große Koalition zu einem 
Kurswechsel auf. Auf der Tagesord-
nung stehe, so Hoffmann, der Kampf 
für ein sozialeres Europa, mehr Mit-
bestimmung in kleineren Unterneh-
men und mehr Steuergerechtigkeit. 

nehmerrechte, 
M i t b e s t i m -
mung, Tarif-
autonomie und 
Sozialpartner-
schaft  seien 
w e s e n t l i c h e 
Stärken des 
erfolgreichen 
d e u t s c h e n 
Wirtschaftsmo-
dells. Der DGB 
vertritt über 
sechs Millionen 
Beschäftigte in 
acht Einzelge-
werkschaften.

In seinem 
R ü c k b l i c k 
s p r a c h  d e r 
s c h e i d e n d e 
D G B - C h e f 
Sommer von 
Erfolgen der 
Vergangenheit 
und Gegen-
wart, erinnerte 
aber auch an 
die schwierigen 
Auseinander-
setzungen um 
die Arbeits-
mark t -  und 
Rentenpolitik 
in den achtzi-
ger und neun-
ziger Jahren 
sowie im ersten 
Jahrzehnt des 
neuen Jahrhunderts. Heute könnten 
die Gewerkschaften aber wieder opti-
mistisch in die Zukunft schauen. Jetzt 
sei es gelungen, sagte Sommer, erste 
konkrete und positive Schritte in Rich-
tung einer neuen Ordnung der Arbeit 

Von der Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) nahm eine Delegation unter 
Führung des GdP-Bundesvorsitzenden 
Oliver Malchow an dem mehrtägigen 
Kongress teil, der unter dem Motto 
stand: „Arbeit – Gerechtigkeit – So-
lidarität. 20. Parlament der Arbeit.“ 
In der „Süddeutschen Zeitung“ hatte 
Malchow, der zu den ersten Gratu-
lanten Hoffmanns gehörte, Sommers 
Nachfolger als Menschen bezeichnet, 
der „weiß, wie man unterschiedliche 
Meinungen und Interessen moderiert“.  

Zur Eröffnung des Kongresses hatte 
Bundespräsident Joachim Gauck ge-
genüber den 400 Delegierten freie und 
starke Gewerkschaften als unverzicht-
bar für den Erhalt von Demokratie und 
sozialer Marktwirtschaft bezeichnet. 
Das beharrliche Eintreten für Arbeit-

Neuer DGB-Chef
GdP-Delegation auf Gewerkschaftskongress

Mit einer neuen Führungsspitze startet der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) in die nächste vierjährige Amtsperiode. Mit 93,1 Prozent der Stim-
men wurde Reiner Hoffmann beim 20. DGB-Bundeskongress Mitte Mai 
in Berlin zum neuen DGB-Vorsitzenden gewählt. Die stellvertretende Vor-
sitzende Elke Hannack und Annelie Buntenbach wurden im Amt bestä-
tigt. Neu im Bundesvorstand ist Stefan Körzell, bisher Vorsitzender des 
DGB-Bezirks Hessen-Thüringen. Mit der Wahl ging die Ära von Michael 
Sommer (62) zu Ende, der nach zwölfjähriger Amtszeit nicht mehr kandi-
dierte. 

BUNDESKONGRESS-TICKER ++ BUNDESKONGRESS-TICKER ++ BUNDESKONGRESS-TICKER  ++        BUNDESKONGRESS-TICKER ++ BUNDESKONGRESS-TICKER  ++
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Bundespräsident Joachim Gauck unterstrich 
den hohen Stellenwert der Gewerkschafts-
bewegung.

Einer der ersten Gratulanten des neuen DGB-Chefs Reiner Hoffmann 
war GdP-Bundesvorsitzender Malchow.   Fotos (2): Rüdiger Holecek
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Abriebfestigkeit: Kategorie 4
Schnittfestigkeit: Kategorie 5
Weiterreißfestigkeit: Kategorie 4
Durchstichfestigkeit: Kategorie 24 5 4 2

3 Under Armour®
Ozzie Rucksack
Art.-Nr: UA1240470S
Größe: 45 x 28 x 20 cm
Material: 100 % Polyester; Farbe: schwarz; Volumen: 24 l
Rucksack mit gedrucktem Under Armour® Logo auf der
Vorderseite. Wasserabweisende Storm®-Imprägnierung
des Außenmaterials.
Ein großes Hauptfach mit
Reißverschluss und ein
flaches Einschubfach
innen für 15” Laptop.

5 Tactical Under
Armour® Charged
Cotton BFL T-Shirt
HeatGear®
Art.-Nr: UA1239879S-Größe
Farbe: schwarz
Größen: S - 3XL
Material: 100% Baumwolle.
Under Armour® “Big Flag
Logo” HeatGear® T-Shirt mit
HeatGear® Technologie.

REGULAR

4 Under Armour®
Tactical Valsetz Stiefel
Art.-Nr. UA1224003B-Größe (beige)
Art.-Nr. UA1224003-Größe (schwarz)
Farbe: beige und schwarz
Größen: US 8 - 14 ( EU 41 - 48,5)
Gewicht 1 Stiefel in Gr. 43: 450 g

Größe US

Größe EU

8

41

8,5

42

9

42,5

9,5

43

10

44

10,5

44,5

11

45

11,5

45,5

12

46

13

47,5

14

48,5

Der neue COP®-Katalog -
ab sofort erhältlich!

€99,90
Aktionspreis!

statt 129,99*

€29,90
Aktionspreis!

statt 44,99*

Sportlicher, extrem
bequemer und ultra-
leichter Einsatzstiefel
von Under Armour®.

€49,90
Aktionspreis!

statt 69,99*

1 Halbschuh
MAGNUM® "MPT"
Art.-Nr: 87800745-Größe
Farbe: schwarz
Größen: EU 39 - 48 (US 7 - 15)
keine halben EU-Größen
Gewicht 1 Schuh in Gr. 43: 335 g
Obermaterial: atmungsaktives
Nylon mit Einlagen aus Leder.

2 Einsatzhandschuh
Hatch® SGX11
Art.-Nr: 35SGX11-Größe
Größen: XS - 3XL; Farbe: schwarz
Material: 53% Nylon, 22% Polyamid,
22% Polyäthylen, 3% Baumwolle.
Optimaler Schnittschutz durch den
neuen Dyneema® Innenhandschuh.

A Safariland® company

€69,90
Aktionspreis**

statt 89,99*

€ 19,90
Aktionspreis!

statt 29,99*

6 Hüfttaschen-
holster COP®MB61
Art.-Nr: 2000061S
Farbe: schwarz
Material: 100% Polyester
Maße: 28 x 16 cm. Für Rechts- und
Linkshänder geeignet. Hüfttaschen-
holster mit zwei aufgesetzten
Taschen, dadurch werden die Kon-
turen der Waffe komplett verdeckt.

7 Under Armour®
Sporttasche Hustle
Medium Duffle
Art.-Nr: UA1239353S
Größe: 58 x 30 x 28 cm
(L x B x H); Volumen: 52 Liter
Material: 100% Polyester
Farbe: schwarz, graue Ein-
lagen und weißer Schriftzug

€ 29,90
Aktionspreis**

statt 49,99***

52 l

24 l

€39,90
Aktionspreis!

statt 54,99*

Größe US

Größe EU

7

39

7,5

40

8

41

9

42

10

43

11

44

12

45

13

46

14

47

15

48
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Die GdP werbe deshalb für eine 
weitsichtige Planung mit besonderem 
Blick auf die Arbeitsbedingungen und 
die Personalausstattung der Polizei, 
betonte Vorbeck vor den Delegier-
ten. Die Realität sei aber jahrelanger 
Personalabbau, Unterbringung in un-
tauglichen oder mangelhaften Räum-
lichkeiten und veraltete Technik, eine 
nur ungenügende Anpassung an eine 
von Migration, insbesondere Immigra-
tion geprägte Gesellschaft. 

BKA-Präsident Jörg Ziercke be-
dankte sich wenige Monate vor seiner 
Pensionierung für die mehr als zehn-
jährige Zusammenarbeit mit der GdP 
und deren Personalräten. Angesichts 

Fortschritt mit Augenmaß – 
16. BKA-Delegiertentag in Berlin
„Im Zentrum unseres gewerkschaftlichen Handelns werden stets 
Menschlichkeit und Gerechtigkeit, das Erhalten des Bewährten und 
die Fortentwicklung der Erreichten stehen.” Das sagte auf dem 16. Or-
dentlichen Delegiertentag des GdP-Bezirks Bundeskriminalamt (BKA) 
der alte und neue Vorsitzende Jürgen Vorbeck Ende April in Berlin. Je-
doch müsse auch Neues gewagt werden und somit ein „Fortschritt mit 
Augenmaß” erzielt werden.

von NSU-Untersuchungsausschuss, 
NSA-Affäre oder den Ermittlungen 
im Fall Edathy stellte er sich vor seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
verteidigte deren korrektes Handeln 
und Vorgehen. Gleichwohl wünsche 
er sich aus den Reihen der Politik, 
insbesondere der Parlamentarier mehr 
Unterstützung im Bereich der inneren 
Sicherheit. Ein Handlungsfeld, mit 
dem sich aus Sicht des BKA-Chefs, 
nur wenige Parlamentarier inhaltlich 
auseinandersetzten.

Der GdP-Bundesvorsitzende Oliver 
Malchow hob Zierckes Verdienste um 
das BKA und die gesamte deutsche 
Polizei hervor.                                 red

Dazu gehöre auch die Abschaffung 
der kalten Progression im Steuerta-
rif, die Lohnerhöhungen aufzehre. 
Dass die Finanztransaktionssteuer 
Börsengeschäfte ab 2016 kommen 
solle, sei „immerhin ein Teilerfolg“. 
Er zeigte sich zuversichtlich, dass die 

Bundesregierung die Gewerkschaf-
ten bei der Forderung nach einer 
„neuen Ordnung der Arbeit“ für ein 
humaneres Arbeitsleben unterstützt. 
Notwendig sei „eine breite gesell-
schaftliche Debatte über den Wert 
von Arbeit“.                                  hol

BUNDESKONGRESS-TICKER ++ BUNDESKONGRESS-TICKER ++ BUNDESKONGRESS-TICKER  ++        BUNDESKONGRESS-TICKER ++ BUNDESKONGRESS-TICKER  ++

GdP-BKA-Chef Jürgen Vorbeck (8.v.r.) mit seinem Vorstandsteam. Auf dem Foto auch 
GdP-Bundesvorsitzender Oliver Malchow, der dem Delegiertentag beiwohnte. 
                   Foto: GdP/BKA
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Die Diskussion konzentrierte 
sich darauf, welche Rolle die 
Klassifikationsgesellschaften 

neben den staatlichen Kontrollsyste-
men einnehmen. In erster Linie ist der 
Reeder eines Schiffes dafür verantwort-
lich, dass die internationalen und nati-
onalen Regelungen und Vorschriften 
eingehalten werden. Zur Erfüllung sei-
ner Verpflichtung wird er von seinem 
Flaggenstaat oder in dessen Vertretung 

beispielsweise durch eine anerkannte 
Klassifikationsgesellschaft unterstützt 
und regelmäßig überprüft. 

Klassifikationsgesellschaften be-
gutachten Neubauten von den ersten 
Konstruktionszeichnungen an bis zur 

52. DEUTSCHER VERKEHRSGERICHTSTAG

Wer kontrolliert was?
Einhaltung von Sicherheits- und Umweltvorschriften auf See

Spektakuläre Schiffsunfälle zeigen: Die Gewährleistung von Schiffssi-
cherheit ist nicht in erster Linie eine Frage unzureichender Sicherheits-
vorschriften. Eine gelebte Sicherheitskultur und wirksame Kontrollen 
sind ebenso unverzichtbar. Vor dem Hintergrund neuer internationaler 
Übereinkommen für Schiffsicherheits-, Meeresumweltschutz- und Sozi-
alstandards stehen die betrieblichen und staatlichen Kontrollsysteme 
vor neuen Herausforderungen. Auf dem Deutschen Verkehrsgerichtstag 
Ende Januar in Goslar stellten sich Vertreter der Schifffahrt, Klassifikati-
onsgesellschaften und Verwaltung das Ziel, für diese Herausforderungen 
Lösungsansätze zu entwickeln.

Ablieferung an den Reeder. Bauteile 
und Werkstoffe werden von Sachver-
ständigen begutachtet und entspre-
chend zertifiziert. Sie erteilen dem Schiff 
daraufhin eine sogenannte Klasse, die 
eine Beurteilung der Seetüchtigkeit und 
Basis bei Schiffs- und Ladungsversiche-
rungen sowie beim Handel von Schiffen 
ist. Durch die intensive Zusammenarbeit 
mit der Reederei, dem Konstruktions-
büro, der Werft und den Zulieferunter-

nehmen entstehen für den Schiffbau 
innovative Impulse, die sich insbeson-
dere bei der Entwicklung der Schiffs-
technik unter Sicherheits- und Zuver-
lässigkeitspunkten bemerkbar machen. 
Hilfestellung für den Bau und Prüfung 

von Schiffen geben die Regelwerke der 
Klassifikationsgesellschaften. Diese als 
einen Art Schiffs-TÜV zu bezeichnen 
greift sicher zu kurz, soll an dieser Stelle 
aber als Vergleich ausreichen.

Überwachung von Schiffen

Das staatliche Kontrollsystem stützt 
sich auf Seiten des Bundes insbeson-
dere auf die Berufsgenossenschaft für 
Transport und Verkehrswirtschaft (BG 
Verkehr) und der dort angesiedelten 
Dienststelle Schiffssicherheit. 

Sie überwacht und zertifiziert Schiffe 
unter deutscher Flagge und ist für die 
Erteilung der international und nati-
onal vorgeschriebenen Schiffssicher-
heitszeugnisse zuständig. Im Rahmen 
einer Vereinbarung dürfen bestimmte 
Klassifikationsgesellschaften die hierfür 
notwendigen Besichtigungen durchfüh-
ren. Die BG Verkehr ist ebenfalls für die 
Durchführung von Hafenstaatkontrol-
len zuständig. 

Unangemeldete Kontrollen

Hafenstaatkontrollen leisten einen 
wichtigen Beitrag, um die Seeschiff-
fahrt sicherer und die Meere sauberer 
zu machen.

Deutschland gehört zu den 14 
Gründungsmitgliedern des Paris Me-
morandum of Understanding (Paris 
MoU), die 1982 mit einer Vereinba-
rung beschlossen, gemeinsam gegen 
unternormige Schiffe vorzugehen. In-
ternationale Übereinkommen geben 
den Staaten hierzu das Recht, ohne 
vorherige Anmeldung ausländische 
Schiffe in ihren Häfen zu kontrollie-
ren. Damit wird sichergestellt, dass die 
Schiffe den Anforderungen, die sich aus 
den internationalen Übereinkommen 
im Seeverkehr hinsichtlich Sicherheit, 
Meeresumweltschutz sowie Lebens- 
und Arbeitsbedingungen an Bord er-
geben, entsprechen. Auslöser für eine 
derartige Kontrolle sind schiffsbezogene 
Risikobewertungen der BG Verkehr, sie 
können sich aber auch aufgrund von 
Zwischenfallmeldungen ergeben. 2012 
wurden 742 Zwischenfallmeldungen 
bearbeitet, davon kamen allein 469 von 
der Wasserschutzpolizei.

Schiffsunglück mit anschließender Ölpest an der Nordostküste der neuseeländischen 
Nordinsel: Die „Rena“ läuft Ende 2011 auf ein Riff. Mindestens 360 Tonne Öl laufen aus. 
Tausende Vögel verenden.                                                  Foto: picture alliance/abaca
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600 LUMEN
SPEZIELL ENTWICKELTER
GUMMIGRIFF

SCORPION HL®

640 LUMEN AUF HOCH
4 STUNDEN BETRIEBSDAUER
AUF NIEDRIG

STINGER LED HL®
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500 LUMEN
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630 LUMEN

TLR-1 HL®
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helmuthofmann.de
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Anzeige

Schwerpunkt Wasserschutz-
polizeien

Die Wasserschutzpolizeien bilden 
den Schwerpunkt des staatlichen Kon-
trollsystems auf Seiten der Bundeslän-
der und damit einen weiteren Baustein 
im Sinne eines abgestuften, nationalen 
Sicherheitssystems. Auf der Grundlage 
eigener gesetzlicher Zuständigkeiten 
werden unter anderem die Gültigkeit 
von Zeugnissen, die Einhaltung und 
Dokumentation von Betriebsabläufen 
im Schiffsbetrieb, die Ladungssicherung 
oder die Qualifikation der Schiffsbesat-
zungen kontrolliert.

So werden beispielsweise:
• Beförderungseinheiten (Cargo Trans-

port Unit – CTU) mit Gefahrgut hin-
sichtlich der richtigen Deklarierung 
und Verpackung sowie auf Einhal-
tung der Ladungsvorschriften bereits 
vor der Verladung auf das Schiff in 
den Häfen kontrolliert. 

• die Umstellung auf schwefelarme 
Treibstoffe bei Einfahrt in besondere 

52. DEUTSCHER VERKEHRSGERICHTSTAG

Kontrolle einer Cargo Transport Unit (CTU) mit Gefahrgut hinsichtlich der richtigen 
Deklarierung und Verpackung sowie auf Einhaltung der Ladungsvorschriften. 
                                         Foto: Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein
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Emissionsüberwachungsgebiete wie 
Ost- und Nordsee, der Verbleib nicht 
verwertbarer Rückstande (Sludge) aus 
der Treibstoffaufbereitung oder der 
Umgang mit ölhaltigem Bilgenwasser 
anhand der vorgeschriebenen Doku-

52. DEUTSCHER VERKEHRSGERICHTSTAG

mentationen, eigner Nachrechnungen 
und Inaugenscheinnahme der tech-
nischen Einrichtungen und Leitungen 
kontrolliert.

• für das Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie Kontrollen durch-

geführt, die der Überwachung inter-
nationaler Vorschriften zur Abwehr 
terroristischer Bedrohungen gegen 
Schiffe dienen. Diese grundsätzliche 
Aufgabe des Bundes wurde aufgrund 
der Flächenpräsenz, der thematischen 
Nähe zu den schifffahrtpolizeilichen 
sowie allgemeinpolizeilichen Aufga-
ben und der bereits vorhandenen ma-
ritimen und polizeilichen Kompetenz 
den Wasserschutzpolizeien übertra-
gen. In den für die Gefahrenabwehr 
in den Häfen zuständigen Behörden 
für Hafenanlagensicherheit sind in 
der Regel die Wasserschutzpolizei-
en vertreten, zum Teil sind sie direkt 
bei den Wasserschutzpolizeien an-
gebunden. Dieses Beispiel zeigt die 
enge Verknüpfung von Bundes- und 
Landesbehörden beim Thema mari-
time Sicherheit. Diese Vernetzung von 
Sicherheitsbehörden fördert nicht nur 
schlanke Verwaltungsstrukturen, son-
dern entlastet die Schifffahrt auch vor 
vermeidbaren Mehrfachkontrollen.

Zentrale Ausbildungsstätte

Die Wasserschutzpolizeien können 
bei Vorliegen konkreter Mängel und 
„Gefahr im Verzuge“ Auslauf-, Wei-
terfahr- oder Verladeverbote ausspre-
chen. 

Die Wirkung eines Kontrollsystems 
hängt entscheidend von der Qualität 
der Kontrolle und damit vom Ausbil-
dungsstand der Kontrolleure ab. Für 
die Wasserschutzpolizei kommt hier der 
Wasserschutzpolizei-Schule als zentrale 
Ausbildungsstätte der Länder eine be-
sondere Bedeutung zu.

Der Arbeitskreis VIII des Verkehrs-
gerichtstages stellte in seinen Empfeh-
lungen (hier auszugsweise) deutlich he-
raus, dass die Schiffssicherheit und der 
Schutz der Meeresumwelt entscheidend 
davon abhängen, dass das umfassende 
Regelwerk von der Schifffahrt tatsäch-
lich eingehalten wird. Das erfordert ein 
effizientes Kontrollsystem.

Neben der primären Verantwortung 
des Reeders und der Prüfung einer noch 
engeren Einbindung der Klassifikati-
onsgesellschaften muss die Verwaltung 
jedoch weiterhin über ausreichend Per-
sonal mit eigenem Fachwissen Erfah-
rung verfügen. Die Kontrolltätigkeiten 
von Bundes- und Länderbehörden 
sollten stärker vernetzt und gebündelt 
werden. Besonders wichtig ist, dass die 
hohe Ausbildungsqualität der Kontrol-
leure gesichert wird.     

              Burkhard Klär

Entöler vor und nach der Reinigung: Mit diesem Gerät werden Öl und Wasser getrennt. So 
wird vermieden, dass Öl außerhalb des Schiffes gelangt; sollte es jedenfalls. Der Zustand 
eines Entölers sagt noch nicht alles, gibt aber erste Hinweise auf dessen Funktionsfähig-
keit.                       Fotos: Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein
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Habichtswald-Klinik • Wigandstr. 1 • 34131 Kassel • www.habichtswaldklinik.de • info@habichtswaldklinik.de

Spezielle Behandlungskonzepte zu
• Burn-out Symptomatik
• Tinnitus, Schwindel 

und Lärmschäden
• depressiver Erschöpfung
• Angstsymptomatik
• Traumatherapie
• Missbrauch von Suchtmitteln
• onkologischen und 

internistischen Erkrankungen

Fachklinik für Psychosomatik, 
Onkologie und Innere Medizin 
Kassel - Bad Wilhelmshöhe. 
In Mitten Deutschlands am Fuße 
des größten Bergparks Europas mit 
Herkules und Schloss Wilhelmshöhe 
sowie in direkter Nachbarschaft zu 
einer der schönsten Thermen liegt 
die Habichtswald-Klinik.

Habichtswald-Klinik

Kostenloses Service-Telefon: 0800 890 110 Telefon Aufnahmebüro: 0561 3108-186, -622

In ihrem Selbstverständnis als 
Klinik für Ganzheitsmedizin 
arbeitet die Habichtswald-Klinik 
auf der Ebene einer integrativen 
Betrachtung von Körper, Seele 
und Geist in einer Synthese aus 
Schulmedizin, Naturheilverfahren 
und komplementärer Therapien. Die 
Klinik hat einen Versorgungsvertrag 
nach §111 und ist nach § 30 GWO 
als beihilfefähig anerkannt. 

Bei den Gesetzlichen Krankenkas-
sen ist die Habichtswald-Klinik als 
Rehabilitationsklinik anerkannt, 
bei den privaten Krankenversich-
erungen als „Gemischte Einrichtung“ 
die auch Akutbehandlungen gemäß 
OPS 301 durchführt. Die Beihilfe-
stellen rechnen mit der Klinik den 
allgemeinen niedrigsten mit den 
Sozialversicherungsträgern verein-
barten pauschalen Pflegesatz ab.

Anzeige

Im vergangenen Herbst überboten 
sich die Bundestagswahlkämpfer mit 
der Ankündigung finanzieller Wohl-
taten. CDU und CSU versprachen ein 
„Familiensplitting”, die Anhebung des 
Kinderfreibetrages und eine deutliche 
Erhöhung des Kindergeldes. Auch die 
SPD forderte mehr Geld für Familien 
und kündigte an, das gegen ihren 
Willen eingeführte Betreuungsgeld 
wieder abzuschaffen. Mittlerweile ist 
das Schnee von gestern. 

Die Bundesregierung, so liest sich 
der Koalitionsvertrag, plant in dieser 
Legislaturperiode keine wesentlichen 
familienpolitischen Neuerungen. Aus-
führlich erläutert werden lediglich ein 
paar kleinere Änderungen bei der 
Elternzeit. Die jahrelang umkämpfte 
„Herdprämie” taucht in dem Papier 
gar nicht erst auf. Sie bleibt ebenso 
selbstverständlich erhalten wie das 
Ehegattensplitting, das die Sozialde-
mokraten im Wahlprogramm zumin-
dest reformieren wollten. 

Und das vor allem von der Union 
versprochene zusätzliche Kindergeld? 
Zwei Euro mehr stellte Finanzmini-
ster Wolfgang Schäuble (CDU) zur 
Diskussion. Selbst diese Miniwohl-
tat verschob er dann kurzerhand auf 
2016, weil er demnächst unbedingt 

FAMILIENPOLITIK

Versprechen ignoriert
Von ihren einstigen Absichtserklärungen zur Familienpolitik haben sich 
die Regierungsparteien weit entfernt. Das höhere Kindergeld und ein 
Kinderzuschlag für Einkommensschwache wurden verschoben. Kleine 
Veränderungen gibt es beim Elterngeld, die zeitpolitische Initiative der 
zuständigen Ministerin ist umstritten.

einen ausgeglichenen Haushalt vor-
legen will. 

Wenig effektive Förderung

Die deutsche Familienpolitik 
schwankt seit Jahren zwischen Mo-
dernisierung und Konservatismus. Als 
2007 die damals zuständige Ursula von 
der Leyen das Elterngeld als Lohn-
ersatzleistung einführte, sendete sie 
an die Mütter eine klare Botschaft: 
Wir helfen euch großzügig im ersten 
Jahr nach der Geburt eures Kindes, 
danach aber kehrt bitte schnell zurück 
auf den Arbeitsmarkt! Die Unterneh-
mer und ihre Verbände, die wegen 
des Fachkräftemangels in bestimmten 
Branchen und Regionen qualifizierte 
Frauen im Betrieb halten wollen, be-
grüßten diese Politik ausdrücklich.

Unter Kristina Schröder, der Nach-
folgerin von der Leyens, kam es zu 
einem Kurswechsel. Der verbindet sich 
vor allem mit dem Reizwort Betreu-
ungsgeld. Eltern, die ihren Nachwuchs 
nicht in die Kita schicken wollen, er-
halten auf Initiative der bayerischen 
CSU nunmehr 150 Euro Zuschuss pro 
Monat. Hier werde Geld verschwen-
det, das beim Ausbau öffentlicher Ein-

richtungen fehle, monieren die zahl-
reichen Kritiker: Im Gegensatz zum 
Elterngeld werde Müttern damit ein 
Anreiz geboten, nicht erwerbstätig zu 
sein und zu Hause zu bleiben. 

Auf die Widersprüche zwischen 
den zahlreichen Förderinstrumenten 
weist der nunmehr vorgelegte Ab-
schlussbericht einer umfangreichen 
Expertise hin. 70 Wissenschaftler/in-
nen aus elf Forschungsinstituten haben 
in langjähriger Kleinarbeit die 156 
Einzelleistungen im Bereich der Fami-
lienpolitik unter die Lupe genommen; 
Teilergebnisse der Studie waren schon 
im vergangenen Jahr an die Öffent-
lichkeit gelangt. Herausgekommen ist 
ein wenig schmeichelhaftes Zeugnis 
für die Auftraggeber aus Ministerien 
und Regierung. Die finanzielle Un-
terstützung von insgesamt über 200 
Milliarden Euro nennen die Berater 
„teilweise kontraproduktiv”. Das Kin-
dergeld sei „wenig effektiv”, das Ehe-
gattensplitting „ziemlich unwirksam”, 
die beitragsfreie Mitversicherung von 
Ehepartnern in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung sogar „besonders 
unwirksam”. Mehr Mittel müssten in 
Betreuung und Bildung fließen; reine 
Geldtransfers an Familien seien der 
falsche Weg, lautete das wichtigste 
Fazit. 

Kindergeld: Frühestens 2016

Die Experten mahnten also drin-
genden Handlungsbedarf an. Umso 
erstaunlicher wirkte die Zurückhal-

Von Thomas Gesterkamp
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tung, mit der die neue Ressortchefin 
Manuela Schwesig in ihr Amt startete. 
Zwar erregte die Ministerin gleich in 
den ersten Wochen großes Aufsehen 
mit ihrem Vorschlag, jungen Eltern ei-
ne steuerlich unterstützte 32-Stunden-
Woche zu ermöglichen. Darüber stehe 
nichts im Koalitionsvertrag, hieß es 
selbst bei Parteifreunden. Dabei ist die 
Idee einer „Familienarbeitszeit” äu-
ßerst diskussionswürdig (siehe nach-
folgenden Bericht zur Renaissance der 
Zeitpolitik). 

Seither herrscht verdächtige Ruhe, 
offenbar will die Ministerin nichts mehr 
überstürzen. Selbst als Kabinettskolle-
ge Schäuble die Kindergelderhöhung 
verschob, um im kommenden Jahr 
keine neuen Schulden aufnehmen zu 
müssen, hielte sich die Sozialdemokra-
tin bedeckt. SPD-Fraktionsgeschäfts-
führerin Christine Lambrecht verwies 
auf ein „Gesamtkonzept”, an dem die 
Fachpolitiker/innen derzeit arbeiteten. 
Zu diesem größeren Paket, das aller-
dings frühestens 2016 in Kraft treten 
dürfte, würden neben einem höheren 
Kindergeld auch ein Kinderzuschlag 
für geringverdienende Eltern sowie 
ein besonderer Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende gehören. 

Die letztgenannten Punkte sind 
Schwesig sozialpolitisch besonders 
wichtig. Wer ohne das zweite Eltern-
teil mit Kindern zusammenlebt, hat 
höhere Kosten bei der Lebensführung, 
die bisher nur in geringem Umfang von 
maximal 1.308 Euro pro Jahr steuer-
lich geltend gemacht werden konnten. 
Arme Familien und vor allem Hartz-
IV-Empfänger profitieren wenig oder 
gar nicht von den familienpolitischen 
Wohltaten des Staates: Das Kindergeld 
von 184 Euro wird bei ihnen mit ande-
ren bezogenen Leistungen verrechnet. 
Umgekehrt mindern Gutverdienende 
über die Berücksichtigung des Kinder-
freibetrags ihre Steuerschuld um bis 
zu 300 Euro monatlich – Hilfe, die sie 
häufig gar nicht benötigen. Diese of-
fensichtliche soziale Schieflage müsste 
das angekündigte „Gesamtkonzept” 
eigentlich beseitigen.

Elterngeld plus

Das einzige Feld, auf dem derzeit 
familienpolitisch etwas passiert, be-
trifft das Thema Babypause. Schwesig 
hat relativ detailliert ausformulierte 
Eckpunkte zur Weiterentwicklung des 
Elterngeldes vorgelegt, die sie noch in 
diesem Jahr zu einem Gesetzentwurf 

bündeln will. Väter und Mütter, die 
sich die Kindererziehung teilen und 
beide ihre Stelle reduzieren, sollen 
ein „Elterngeld plus” mit zehnprozen-
tigem Partnerschaftsbonus erhalten. 
Das könnte die festen Rollenzuschrei-
bungen in den Familien abschwächen 
und Männer ermutigen, den Umfang 
ihrer Erwerbsarbeit zugunsten privater 
Aufgaben zu reduzieren. Ähnliches 
gilt für den angekündigten Rechts-
anspruch auf befristete Teilzeit für 
Arbeitnehmer/innen, die ihre Ange-
hörigen pflegen. 

Gegen den Willen der Ministerin 
bleibt jedoch im Steuersystem wie 
beim Betreuungsgeld alles beim Alten. 
Die staatlichen Rahmenbedingungen 
der Familienpolitik legen Müttern 
weiterhin die Funktion der Hausfrau 
oder Hinzuverdienerin nahe – und 
beschränken so die Möglichkeiten, 

FAMILIENPOLITIK

andere Lebensentwürfe umzusetzen 
als die traditionellen. Die Wirtschafts-
forscher haben dieses Anreizsystem 
ausdrücklich kritisiert, ändern wird 
sich in den nächsten Jahren trotzdem 
wenig. 

Individuelle finanzielle Unterstüt-
zung erhält in Deutschland weiterhin 
Priorität vor dem dringlichen Ausbau 
der öffentlichen Infrastruktur bei der 
Kinderbetreuung. Die Versorgung 
mit Krippen für unter Dreijährige 
hinkt trotz mittlerweile einklagbarem 
Rechtsanspruch hinter den Vorgaben 
her. Von einem verlässlichen Ganz-
tagssystem in Kindergarten und Schu-
le kann vor allem in den ländlichen 
Regionen der westlichen Bundeslän-
der nicht die Rede sein. Für große 
familienpolitische Reformen fehlt der 
Großen Koalition offenbar schlicht der 
gemeinsame Nenner.

Als Familien- und Sozialministerin 
Manuela Schwesig im Januar die Idee 
einer staatlich unterstützten Familien-
arbeitszeit vorstellte, erntete sie fast 
überall Ablehnung. Regierungsspre-
cher Steffen Seibert ließ im Auftrag 
von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
ausrichten, das sei ein „persönlicher 
Debattenbeitrag”. Ein CDU-Politiker 
witterte gleich einen „Angriff auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft”. Auch sozialdemokratische 
Parteifreunde monierten, davon stehe 
nichts im Koalitionsvertrag. Binnen 
weniger Stunden schien der Vorschlag 
tot.

Monate später kam plötzlich Zu-
stimmung von unerwarteter Seite. Eric 
Schweitzer, der Präsident des Deut-
schen Industrie- und Handelskammer-
tages (DIHK), regte in der „Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung“ an, 
Mütter sollten mehr und Väter weni-
ger arbeiten. „Sinnvoll organisiert” 

„Nachmittags gehören 
Mutti und Vati mir”

Zeitpolitik erlebt eine Renaissance. Die größte Einzelgewerkschaft IG 
Metall kündigt eine tarifpolitische Initiative für Familien an, die Arbeitge-
ber signalisieren Gesprächsbereitschaft. Doch erhalten Eltern auf diese 
Weise tatsächlich mehr private Freiräume?

Von Thomas Gesterkamp

könnten beide Elternteile 35 Wochen-
stunden leisten: „In der Summe ist das 
immer noch mehr, als wenn der Mann 
40 Stunden arbeitet und die Frau nur 
halbtags.”

Die Arbeitgeberfunktionäre fürch-
ten den Fachkräftemangel. Ihr Kalkül 
zielt deshalb keineswegs auf die Ver-
kürzung, sondern auf die Verlänge-
rung von Arbeitszeiten. 70 Stunden 
insgesamt würden Familien arbeiten, 
nur anders aufgeteilt. Den Abschied 
von der weiblichen Hinzuverdienerin 
propagiert der DIHK-Chef weniger 
aus emanzipatorischen als aus ökono-
mischen Gründen: Die Unternehmen 
wollen Frauen voll integrieren in das 
Erwerbssystem.  

Gute Arbeit, gutes Leben

Mit dem guten Leben, das die Ge-
werkschaften für die Arbeitnehmerin-
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Das Konzept beruht auf einer 
Modellrechnung, die das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) im Auftrag der Friedrich-
Ebert-Stiftung und der Hans-Böck-
ler-Stiftung vorgelegt hat. Väter 
und Mütter von Kindern im Alter 
zwischen ein und drei Jahren sollen 
nach dem Bezug des Elterngeldes 
eine weitere Lohnersatzleistung be-
kommen. Voraussetzung ist, dass 
sich beide Partner für eine redu-
zierte Erwerbstätigkeit entscheiden. 
Gemeint ist eine Art „kurze Voll-
zeit”, also Arbeitszeiten von 70 bis 
80 Prozent einer Vollzeitstelle. Der 
finanzielle Zuschuss aus Steuergel-
dern soll sich wie beim Elterngeld 
am vorherigen Nettoeinkommen 
orientieren. Für Niedriglöhner soll 
er höher ausfallen als für Bezieher 
hoher Gehälter. Die fiskalischen 
Kosten der Familienarbeitszeit be-
ziffert die DIW-Studie je nach Be-
rechnungsvariante mit 20 bis 104 
Millionen Euro pro Jahr. 

Kai-Uwe Müller, Michael Neu-
mann, Katharina Wrohlich: Fami-
lienarbeitszeit – Wirkungen und 
Kosten einer Lohnersatzleistung 
bei reduzierter Vollbeschäftigung. 
Die Expertise ist erhältlich bei der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshi-
mastraße 17, 10785 Berlin, www.
fes.de

nen und Arbeitnehmer erreichen wol-
len, hat das wenig zu tun. Zeitpolitik 
spielte in den DGB-Organisationen 
in der jüngeren Vergangenheit eine 
Nebenrolle. Doch das ändert sich ge-
rade. Die Federführung übernahm die 
IG Metall. Deren Vorsitzender Detlef 
Wetzel hält die Auseinandersetzung 

um Arbeitszeit für „eines der ganz 
großen Themen der nächsten Jahre”. 
Der Kampf um Zeitsouveränität sei 
„eine Gegenbewegung zur totalen 
Ökonomisierung des Lebens”, sagte er 
der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Die IG Metall befragte ihre Mitglie-
der zum Thema „Gute Arbeit, gutes 
Leben” – und hat spätestens seither 
die Dringlichkeit des Problems Ver-
einbarkeit begriffen. Den 32-Stunden-
Vorschlag von Schwesig bewertet 
Wetzel grundsätzlich positiv. Der Ge-
werkschafter schränkt aber ein, dass 
sich nicht jeder eine vorübergehend 
reduzierte Arbeitszeit ohne finanzi-
ellen Ausgleich leisten kann. Die Ta-
rifparteien müssten verhandeln, „wie 
diese Zeit bezahlt wird – über Details 
beraten wir gerne”.

Es gibt nicht mehr Zeitwohlstand

Nach den erbitterten Kämpfen um 

die 35-Stunden-Woche bei vollem 
Lohnausgleich in den 1980er Jahren 
konzentrierten sich die Gewerkschaf-
ten auf den Einkommenszuwachs. Sie 
wendeten sich ab von der kollektiven 
Arbeitszeitverkürzung und ließen 
sich auf die Strategie der Arbeitgeber 
ein: Die wollten flexiblere, aber keine 
kürzeren Arbeitszeiten. Im Ergebnis 
wird inzwischen wieder deutlich län-
ger gearbeitet, der Durchschnitt be-
trägt derzeit 42 Stunden. Obwohl die 
Produktivität der Wirtschaft in den 
vergangenen drei Jahrzehnten deut-
lich gestiegen ist, gibt es nicht mehr 
Zeitwohlstand. 

Die alten Plakate für das freie Wo-
chenende mit dem Slogan „Samstags 
gehört Vati mir” hat die IG Metall mo-
dernisiert. Auf ihnen steht nun „Nach-
mittags gehören Mutti und Vati mir”. 
Das ist eine zentrale Aussage, denn Fa-
milien hilft ein Sechs-Stunden-Tag viel 
mehr als etwa die Vier-Tage-Woche. 
Wenn Eltern in einem Korridor von 

FAMILIENPOLITIK

Familienarbeitszeit

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig im Blickpunkt der Öffentlichkeit und der
Koalition.      Foto: Maurizio Gambarini/dpa
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9.00 bis 15.00 Uhr arbeiten, haben sie 
wirklich neue Freiräume. Dann entfällt 
zum Beispiel die Hektik auf dem Weg 
in die Tagesstätte am Morgen ebenso 
wie der Druck am (späten) Nachmit-
tag, rechtzeitig zu Hause zu sein.  

Auch ein Ganztagsbetrieb in Kitas 
und Schulen ändert nichts am Alltags-
rhythmus von Familien. Die Kernzeiten 
mögen individuell verschieden sein, 
meist liegen sie irgendwo zwischen 
16.00 und 21.00 Uhr. Dieses private 
Zeitfenster ist für Eltern wie Kinder 
eine wichtige Voraussetzung für ein 
gutes Leben. Doch es muss gegen die 
Anforderungen der Erwerbswelt er-
kämpft und verteidigt werden. 

Wenn Arbeitgeber vom alten männ-
lichen Normalarbeitsstandard abrü-
cken (der stets eine weibliche Unter-
stützung zu Hause voraussetzte) und 
sich 35 Wochenstunden für Väter vor-
stellen können, ist das begrüßenswert. 
Zusammen 70 Stunden Erwerbsarbeit 
sind für Familien jedoch definitiv zu 
viel. Einst mussten 48 Wochenstunden 
und das entsprechende Einkommen 
des Alleinversorgers für ein halbes 
Dutzend Angehörige reichen. Seither 
sind die Konsumwünsche gestiegen, 
doch ein addierter Familienverdienst 
auf der Basis von 60 Stunden dürfte 
häufig genügen. Eine neue Norm für 
Männer wie Frauen sollte bei höch-
stens 30 Stunden liegen, eher noch 
darunter – und vor allem den täglichen 
Arbeitstag verkürzen.

FAMILIENPOLITIK

Der Film „Verklickt!“ zeigt die Reali-
tät junger Menschen in ihrer virtuellen 
Welt – ohne Extreme widerzuspiegeln. 
Damit will die Polizeiliche Kriminal-
prävention in Zusammenarbeit mit 
dem BSI die jungen Zuschauer auf 
Gefahren bei der Internetnutzung auf-
merksam machen und ihnen Schutz-
möglichkeiten an die Hand geben. 

Waren- oder Computerbetrug, die 
Verbreitung pornografischer Schriften, 
Gewaltdarstellungen oder Straftaten 
gegen Urheberrechtsbestimmungen 
– dies sind nur einige Deliktformen, 
die unter den mehr als 229.000 Straf-
taten mit dem Tatmittel Internet 2012 
(im Jahr zuvor waren es über 222.000 

POLIZEILICHE KRIMINALPRÄVENTION

Mit „Verklickt!“ sicher 
durch den digitalen Alltag

Die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder hat in 
Kooperation mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) einen Film für den Einsatz im Schulunterricht vorgestellt. Jeder 
Internetnutzer kann Opfer von Internetkriminalität werden. Dies trifft ins-
besondere auf junge Menschen zu. Ihr Alltag spielt sich zu einem großen 
Teil online ab – der damit verbundenen Risiken sind sie sich aber häufig 
nicht bewusst. Hinzu kommt, dass junge Menschen im Netz bewusst 
oder unbewusst als Täter in Erscheinung treten können, beim Cybermob-
bing zum Beispiel.

Fälle) von der Polizei bundesweit er-
fasst wurden. Auch für 2013 muss mit 
einem erneuten Anstieg der Fallzahlen 
gerechnet werden. 

Der Grund für die steigenden Zah-
len ist den Experten zufolge nicht nur 
die Entwicklung der Kommunikati-
onstechnik, sondern auch mangeln-
des Bewusstsein um die Gefahren 
des Internets. „Wir sensibilisieren die 
Internetnutzer. Das ist eine wichtige 
Aufgabe der Präventionsarbeit der 
Polizei. Gerade junge Menschen brau-
chen Informationen, wie sie sich in 
der digitalen Welt vor Gefahren und 
Risiken schützen können“, sagte der 
Vorsitzende der Ständigen Konferenz 
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der Innenminister und -senatoren der 
Länder, Ralf Jäger, Innenminister von 
Nordrhein-Westfalen. 

Persönlichen Umgang mit      
Medien kritisch prüfen

Der Film vermittelt Kindern und 
Jugendlichen ab der siebten Klas-
se sicherheitsbewusstes Verhalten 
in ihrer digitalen Alltagswelt. „Wir 
wollen auf die Gefahren und Straf-
taten im Netz aufmerksam machen 
und Schutzmöglichkeiten vermitteln“, 
sagte Gerhard Klotter, Vorsitzender 
der Polizeilichen Kriminalprävention 
der Länder und des Bundes. „Gerade 
die jüngere Zielgruppe müssen wir 
aber über andere Wege erreichen – 
wie mit einem spannenden Film, der 
die digitalen Medien nicht verteufelt. 
Denn nur dadurch können junge Men-
schen die Filminhalte auf ihre eigene 
Lebenswelt übertragen und ihren per-
sönlichen Umgang mit Medien kritisch 
prüfen.“ Dieser wichtigen Aufgabe 
stellt sich aber nicht nur die Polizei: 
„Mit dem Medienpaket wollen wir 
Lehrkräfte, Medienpädagogen und 
andere Fachkräfte bei der Vermittlung 
von Vorbeugungsempfehlungen un-
terstützen. Wenn es darum geht, über 
strafrechtliche Aspekte bei der Inter-
netnutzung aufzuklären, ist die Poli-
zei für viele Fachkräfte ein wichtiger 
Ansprechpartner.“ Wichtig ist für die 
Polizei aber auch eine Bündelung von 
Fachwissen bei der Präventionsarbeit 
im Themengebiet Mediensicherheit: 
Deswegen freut sich die Polizeiliche 
Kriminalprävention mit dem BSI einen 
Kooperationspartner gefunden zu ha-
ben, der das Medienpaket mit seiner 
fachlichen Kompetenz bereichert.

„Aufklärung und Sensibilisierung 
sind wichtige Erfolgsfaktoren für die 
IT-Sicherheit.“, sagt BSI-Präsident Mi-
chael Hange bei der Vorstellung des 
Films im Frühjahr. „Anspruch des BSI 
ist es, Privatanwender über Gefahren 
im Internet zu informieren und zu-
gleich Lösungsangebote zu machen.“

Filminhalt „Verklickt!“

Mia und Anne sind beste Freun-
dinnen, sie teilen einfach alles – auch 
Passwörter für ihre Profile im Sozialen 
Netzwerk. Doch dann verschickt Anne 
in Mias Namen gemeine Kommentare 
über einen Mitschüler, andere machen 

es ihr nach, der Mitschüler muss im-
mer mehr Hasstiraden ertragen. Wie 
soll Mia das nur wieder gut machen? 
Annes Bruder Robin hingegen steht 
auf Skaten, Computerspiele und Filme. 
Auch Max hat die gleichen Hobbys 
– nur kennt er noch ein paar Wege, 
um Filme illegal aus dem Internet zu 
ziehen. Das geht so lange gut, bis eine 
Rechnung über ein teures Abonne-
ment bei Robins Eltern im Briefkasten 
landet. Wie sollen die beiden das ihren 
Eltern erklären? Max hat aber noch ein 
anderes Problem: Seine Mutter will 
wissen, welche Daten er sonst noch 
auf seinem Computer hat.

Der Film zeigt den digitalen Alltag 
junger Menschen – und die Probleme 
und Gefahren die ihnen auf ihren We-
gen im Netz begegnen. Im Schwer-
punkt geht es um Cybermobbing, 
Passwortsicherheit, Persönlichkeits- 
und Urheberrechte sowie Kostenfallen 
und illegale Downloads.

Das kostenlose Medienpaket wird 
bundesweit an (Kriminal-)Polizeilichen 
Beratungsstellen ausgegeben. Weitere 
Informationen unter 
www.polizei-beratung.de/verklickt

red

Direkt zu 
„Verklickt!“, ein 
Medienangebot der 
Polizeilichen 
Kriminalprävention

Mehr Hintergrund 
zu Internetkrimi-
nalität auf „Polizei 
Dein Partner – Das 
Präventionsportal“
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Eine umfangreiche Tagesordnung 
arbeitete der Bundesfachausschuss 
(BFA) Polizeiverwaltung der Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) bei seinem 
Treffen Mitte April in der Berliner 
GdP-Bundesgeschäftsstelle ab. Elke 
Gündner-Ede, für das Thema „Po-
lizeiverwaltung“ verantwortliches 

BUNDESFACHAUSSCHUSS

Polizeiverwaltung im Fokus
Mitglied des Geschäftsführen GdP-
Bundesvorstandes, erläuterte zunächst 
die aktuelle gewerkschaftspolitische 
Lage. Überdies erörterten die Exper-
ten eine zeitgemäße Überarbeitung 
des Positionspapiers zu den Aufgaben 
der Polizeiverwaltung, Möglichkeiten, 
den Übernahmeanteil von Azubis und 

Anwärtern in den Regeldienst zu erhö-
hen sowie Auswirkungen der demo-
grafischen Entwicklung in der Polizei-
verwaltung.

Ausgiebig diskutiert wurde weiter-
hin die Erwartungshaltung der Beschäf-
tigten in der Polizeiverwaltung zur be-
trieblichen Gesundheitsförderung. 

Für Verwaltungsbeamtinnen und 
-beamten von großer Bedeutung, so 
die einhellige Meinung der BFA-Mit-

glieder, sei die Forde-
rung zur Übernahme 
der aktuellen Ren-
tendebatte, wonach 
der Renteneintritt 
mit 63 abschlagsfrei 
nach 45 Arbeitsjah-
ren möglich sein 
soll. Abschließend 
formulierte der BFA 
ers te  Gedanken 
zum geplanten Ver-
waltungssymposi-
um im Jahr 2017.                                                       
mzo

Bei der Arbeit: der GdP-
Bundesfachausschuss 
Polizeiverwaltung. 
                    Foto: mzo
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TITEL
FÖDERALISMUS

Durcheinander im Laufbahn- und
Versorgungsrecht

Es ist ein Unding, dass die Kolleginnen und 
Kollegen bei gleichen Aufgaben von Bundesland 
zu Bundesland heutzutage teils einige hundert 
Euro mehr oder weniger im Monat verdienen 
und unterschiedlich ausgestattet sind. Diese 
Mehrklassen-Polizei gilt es, schnellstens wieder 
abzuschaffen. Denn darunter leidet auch die 
Attraktivität des Berufsbildes des Polizisten. 
Das war vor einem Jahr der einhellige Tenor der 
Teilnehmer der GdP-Fachtagung „Die föderale 
Polizei im demografischen Wandel“ in Berlin. 
Es ist nunmehr an der Zeit, eine kritische 
Analyse des Status quo der 2006 in Kraft 
getretenen Föderalismusreform I und der Frage 
nach deren „Erfolgen“ vorzunehmen.

Von Christian Hoffmeister
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Laut Gesetzesbegründung 
(Bundestags-Drucksache 
16/813, S.7) geht es bei der 
vor rund einem Jahrzehnt 

angeschobenen Verfassungsänderung 
um eine Modernisierung der bundes-
staatlichen Ordnung. Zwar habe sich 
die bundesstaatliche Ordnung des 
Grundgesetzes grundsätzlich bewährt. 
Jedoch seien die Gesetzgebungsbe-
fugnisse der Länder zugunsten erwei-
terter Bundeskompetenzen im Laufe 
der Zeit immer weiter zurückgedrängt 
worden. Hierdurch seien demokra-
tie- und effizienzhinderliche Verflech-
tungen zwischen Bund und Ländern 

entstanden, die 
durch die Föde-
ralismusreform 
beseitigt wer-
den sollten. Die 
grundsätzlichen 
Ziele der Re-
form  bestanden 
daneben in der 
Schaffung kla-
rerer Verant-
wortlichkeiten, 

um die föderalen Elemente der Soli-
darität und der Kooperation einerseits 
und des Wettbewerbs andererseits neu 

auszubalancieren und insgesamt in 
der nachhaltigen Stärkung der Hand-
lungs- und Entscheidungsfähigkeit des 
Bundes und der Länder.

Ein Praxis- und Faktencheck soll 
helfen, um zu beurteilen, ob die Föde-
ralismusreform insgesamt als Erfolg zu 
bezeichnen ist oder nicht. 

Erstens: Die Reduktion der zu-
stimmungsbedürftigen Gesetze 

wurde als deren Hauptziel definiert. 
Leitbild sollte insofern eine Entflech-
tung durch eine stärkere Trennung 
der Ebenen sein. Kompensiert wer-
den sollte dies durch diverse Kom-

petenzverlagerungen zugunsten der 
Länder. Das Ziel, die Zuständigkeiten 
von Bund und Ländern deutlich zu 
trennen und die Position des Bundes 
durch ein Zurückführen der zustim-
mungspflichtigen Gesetze zu stärken, 
hat die Föderalismusreform bislang 
nicht erreicht. Die damaligen Vorsit-
zenden der zuständigen Kommission, 
Franz Müntefering (SPD) und Edmund 
Stoiber (CSU), hatten als Zielmarke 
„35 bis maximal 40 Prozent“ an zu-
stimmungspflichtigen Gesetzen vor-
gegeben – was bereits als vorsichtige 
Vorgabe gedacht war. Ein Gutachten 

des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Bundestages prognostizierte hingegen 
kurz vor der Entscheidung über die 
Reform im Jahr 2006 sogar, dass sich 
diese Marke auf nur noch 25 Prozent 
drücken ließe. 

Kein Rückgang der Zahl der zu-
stimmungspflichtigen Gesetze 

Blickt man auf die konkreten Zah-
len zeigt sich dagegen folgendes Bild. 
Vor der Föderalismusreform waren 
im Durchschnitt 53 Prozent der Bun-
desgesetze zustimmungspflichtig, 

in der letzten Wahlperiode vor der 
Neuordnung (2002 bis 2005) fast 51 
Prozent. Mit dem Start der Reform am 
1. September 2006 sank dieser Anteil 
zwar kurzfristig auf etwa 41 Prozent. 
Doch mit der schwarz-gelben Bun-
desregierung im Jahre 2009 musste 
die Länderkammer wieder in mehr 
als 53 Prozent der Fälle einverstanden 
sein, damit das jeweilige Gesetz in 
Kraft treten konnte. Dies belegt, dass 
die Föderalismusreform bislang keine 
signifikante und dauerhafte Senkung 
der Zahl der zustimmungspflichtigen 
Gesetze bewirkt hat. Im Übrigen geht 

FÖDERALISMUS

Laufbahnrecht

Intensive Debatten auf der GdP-Fachtagung „Die föderale Polizei im demographischen 
Wandel“ im vergangenen Jahr.               Foto: GdP/Immel 
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lagerung der Gesetzgebungskompe-
tenz insbesondere für das Besoldungs-
recht der Landesbeamten im Grunde 
allerdings nichts anderes, als dass sich 
die Besoldung im Vergleich zwischen 
Bund und Ländern beziehungsweise 
zwischen den Ländern untereinander 
immer weiter auseinander entwickelt. 
Der aktuelle DGB-Besoldungsreport 
2014 bestätigt diese negative Entwick-
lung der vergangenen Jahre. Danach 
beträgt im Besoldungsvergleich der 
Rückstand eines Berliner Polizisten ge-
genüber einem in Bayern inzwischen 
bis zu erschreckenden 18,5 Prozent. 
Zudem öffnet sich diese Schere bei 
der Beamtenbesoldung jährlich um 
weitere etwa ein Prozent. Und ein En-
de dieses Prozesses ist nicht in Sicht. 

Das letzte Tarifergebnis der Tarifge-
meinschaft der Länder (TdL) vom März 
2013 wurde nur noch in einem Bun-
desland (!) zeit- und wirkungsgleich 
auf die Beamten übertragen. Sämt-
liche anderen Länder, insbesondere 
die finanzschwächeren, nutzen die 
Beamtenbesoldung fleißig dazu, ihre 
Haushaltslöcher zu stopfen. Realität 
sind von daher 
auch von Land 
zu Land in der 
Höhe stark dif-
ferierende Son-
derzahlungen, 
Zulagen und ei-
ne abweichende 
Gestaltung der 
Besoldungsstu-
fen. Je nach eigenem Belieben, Wahl-
termin, Koalitionskonstellation und 
Kassenlage wird dabei das Alimen-
tationsprinzip in den Ländern höchst 
unterschiedlich interpretiert. 

Großes Durcheinander im      
Laufbahn- und Versorgungsrecht

Eine weitere Folge ist, dass sich Be-
soldungsregelungen nicht mehr auf 
die ehemals knapp 100 Paragrafen des 
Beamtenbesoldungsgesetzes (BBesG) 
(alt) beschränken, sondern dass daraus 
inzwischen mit den entsprechenden 
Anhängen über 1.800 Festlegungen 
geworden sind. Von klaren, transpa-
renten und nachvollziehbaren Besol-
dungsbedingungen bei gleichem Amt, 
gleicher Funktion, gleicher Leistung 
und Erfahrung kann nicht mehr flä-
chendeckend gesprochen werden.

Ein ebenso großes Durcheinander 
herrscht im Laufbahn- und Versor-
gungsrecht. Sei es durch 17 unter-

Der Autor: Christian Hoffmeister ist seit
1. Mai 2013 als Referent für Beamten-poli-
tik und Mitbestimmung in der GdP-
Bundesgeschäftsstelle tätig. Die Debatte 
um die Föderalismusreform und weitere 
beamtenpolitische Fragestellungen beschäf-
tigen den 36-jährigen Juristen bereits seit 
seinen früheren Tätigkeiten im Sekretariat 
des Innenausschusses des Deutschen 
Bundestages sowie in einem Abgeordneten-
büro. Weitere Aufgabenschwerpunkte des 
zugelassenen Rechtsanwalts mit europa-
rechtlicher Zusatzqualifikation (LL.M.) lie-
gen im gesamten Öffentlichen Recht, dem 
Arbeits- und Sozialrecht sowie dem Europa-
recht.                                 Foto: Zielasko

das Reformziel, Bundesratsblockaden 
abzuschaffen, zumindest für das öf-
fentliche Dienstrecht komplett an der 
Realität vorbei, da Gesetze, die das 
öffentliche Dienstrecht betreffen, in 
der Vergangenheit so gut wie nie im 
Bundesrat blockiert wurden.

Zweitens: Für die Vergrößerung 
der Handlungsspielräume für 

die Landespolitik unter anderem im 
Bereich der Beamtenpolitik wurde in 
erster Linie ein fiskalisches Argument 
angeführt. Danach machten Perso-
nalausgaben zirka 40 Prozent der Be-
lastungen der Länderhaushalte aus, 
ohne dass die Länder größere Ein-
flussmöglichkeiten auf die Gestaltung 
der Arbeits- und Gehaltsbedingungen 
ihrer Bediensteten hätten. 

Es geht dem Gesetzgeber somit um 
eine Stärkung der Organisations- und 
Personalhoheit der Länder, die von 
diesen neuen Handlungsspielräumen 

in teilweise völlig unterschiedlicher 
Intensität und Zielrichtung Gebrauch 
gemacht haben. „Die Föderalismus-
reform entlässt ihre Kinder“, ist man 
geneigt zu sagen. Bei der Bewertung, 
ob diese neue Freiheit im Ergebnis als 
Erfolg oder Misserfolg zu betrachten 
ist, ist eine gewisse Differenzierung 
angezeigt.

Von gleichwertigen Arbeits- und 
Einkommensbedingungen weit 

entfernt

Betrachtet man die vorgegebenen 
Ziele des Gesetzgebers, die Mobilität 
der Beamtenschaft und die Attrak-
tivität des Öffentlichen Dienstes zu 
sichern und auszubauen, so werden 
diese durch die Föderalismusreform 
klar verfehlt. Das Gebot, für gleich-
wertige Arbeits- und Einkommensbe-
dingungen zu sorgen, rückt in weite 
Ferne. Ein Ausweg aus dem Fachkräf-
temangel ist wegen fehlender Anzie-
hungskraft des öffentlichen Dienstes 
nicht auszumachen. Die Schulden-
bremse erzeugt einen zusätzlichen 
Reform-Druck, der die Probleme noch 
verschärft. 

Die tatsächlichen Ziele, also 
solche, die die wahre Moti-

vation des Gesetzgebers bei der Fö-
deralismusreform I darstellen, ohne 
dass er diese so deutlich formuliert 
hätte, dürften hingegen weitgehend 
erreicht worden sein. Die Gesetzesre-
form ermöglicht eine Konsolidierung 
der Staatsfinanzen und insbesondere 
eine Sanierung der Länderhaushalte 
zu Lasten der öffentlich-rechtlich Be-
schäftigten. Diese wahre Motivation 
wird allerdings verschleiert durch das 
Postulat des „Wettbewerbs“ der Län-
der.

In der Praxis bedeutet eine Vergrö-
ßerung der Handlungsspielräume für 
die Landespolitik durch die Rückver-

FÖDERALISMUS

Versorgungsrecht

Besoldung
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schiedliche Laufbahnregelungen, 
denen drei verschiedene Laufbahn-
systeme zugrunde liegen, die teilwei-
se die Laufbahngruppen abgeschafft 
haben und unterschiedliche Auf-
stiegsformen vorsehen. Seien es dif-
ferierende Wochenarbeitszeiten und 
Altersgrenzen oder zunehmende Un-
terschiede im Pensionsniveau der Län-
der. 17 unterschiedliche Besoldungs-, 
Versorgungs- und Laufbahnrechte er-
fordern wiederum die bürokratie- und 
kostenintensive Schaffung entspre-
chende Dienstrechtsabteilungen in 
allen Ländern. 

Grundsätzlich könnte man eine sich 
immer weiter öffnende Besoldungs- 
und Versorgungsschere zwar noch un-
ter das Ziel, „mehr Wettbewerb unter 

den Ländern zu schaffen“, 
fassen. Andererseits kann 
der von der Föderalismus-
reform intendierte Wettbe-
werb der Länder letztlich nur 
dann ein fairer sein, wenn 
vergleichbare Rahmenbe-
dingungen vorliegen und 
auch die eingesetzten Ver-
fahren (zum Beispiel beim 
Laufbahnprinzip) objektiv 
sind. Dies ist bislang nicht 
der Fall. Vor allem bei der 
Besoldung wird ein Wechsel 
von Beamten aus dem einen 
Bundesland in ein anderes 
insbesondere durch das sich 
sehr unterschiedlich entwi-
ckelnde Laufbahnrecht er-
heblich erschwert. Die zu 
beobachtende zunehmende 
„Zersplitterung“ bei der Be-
soldungspolitik im Hinblick 
auf die Besoldungshöhe führt 
insofern eher zu einer Mobi-
litätshemmung als zu einer 
Mobilitätsförderung. 

Ein solches Szenario wi-
derspricht im Ergebnis der 
in der Gesetzesbegründung 
zur Föderalismusreform 
angestrebten neuen Aus-
balancierung der föderalen 
Elemente von Solidarität 
und Kooperation einerseits 
und Wettbewerb anderer-
seits. Stattdessen weist es 
als reines Marktsystem ein 
einseitiges Ungleichgewicht 

zugunsten des Wettbewerbs auf. Oder 
um es staatstheoretisch auszudrücken: 
Das bisherige Leitbild des koopera-
tiven Föderalismus (Art. 72 Abs. 2 GG) 
wird im Bereich der Beamtenpolitik 
praktisch vollständig von dem Leitbild 
des Wettbewerbsföderalismus abge-
löst.

Verfassungsgerichtseingriff als 
trügerische Hoffnung

Drittens: Auch verfassungsrecht-
lich wird eine Reihe von Proble-

men aufgeworfen, wenn besoldungs-
rechtlich nicht mehr in erster Linie die 
Leistung, sondern die Zugehörigkeit 
zu einem bestimmten Dienstherrn über 
die Besoldung entscheidet. Dies wird 
zu signifikanten Abwanderungsbe-
wegungen in der Beamtenschaft und 
insbesondere im Bereich des örtlich 
mobilen Nachwuchses führen. Ein da-
durch bedingter Qualitätsverlust in 
dem Kreis der Beamten aus den finanz-
schwächeren Ländern wird die Frage 
aufwerfen, ob dies verfassungsrecht-
lich noch hinnehmbar ist. Öffentliche 
Dienstleistungen von Beamten sichern 
die Daseinsvorsorge des Staates. Es 
existiert ein gesamtstaatliches Interes-
se, auf allen Ebenen eine qualifizierte 
Verwaltung zu garantieren. Ein Besol-
dungswettbewerb eignet sich deshalb 
nicht für eine wettbewerbsorientierte 
Marktsituation zwischen den Ländern. 
Marktverlierer sind die Beamten der 
finanzschwachen Länder sowie die in 
„dienstrechtliche Geiselhaft“ genom-
menen Bürger.

Darauf zu vertrauen, dass das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) in ei-
nen solchen Wettbewerb nach unten 
korrigierend eingreifen wird, kann 
sich als trügerische Hoffnung erwei-
sen. Wer Erwartungen dahin gehend 
hat, dass Karlsruhe exakte und allge-
meinverbindliche Besoldungsunter-
grenzen zur Erfüllung der Vorgaben 
des verfassungsrechtlichen Alimen-
tationsprinzips (Art. 33 Abs. 5 GG) 
fixieren könnte, dürfte enttäuscht wer-
den. Zwar haben die dortigen Rich-
ter wiederholt deutlich gemacht, dass 
das grundrechtsgleiche Recht auf Ge-
währung einer amtsangemessenen 
Alimentation Willkür und allein fis-
kalische Erwägungen bei der Besol-
dung ausschließt. Andererseits liefert 
das Gericht keine quantifizierbaren 
Vorgaben im Sinne einer exakten Be-
soldungshöhe. 

Derzeit noch nicht absehbar ist hin-
gegen die Bedeutung und die Wirkung 
eines aktuellen Urteils des Bundesver-
waltungsgerichts von Ende Februar 
(2 C 1.13) zum beamtenrechtlichen 
Streikverbot, in dem sich die Rich-
ter auch dahingehend geäußert ha-
ben, dass den Tarifabschlüssen für 
die Tarifbeschäftigten des öffentlichen 
Dienstes aufgrund des Alimentations-
grundsatzes nach Art. 33 Abs. 5 GG 
maßgebende Bedeutung für die Be-
amtenbesoldung zukomme. Die Besol-
dungsgesetzgeber in Bund und Län-
dern seien deshalb verfassungsrecht-
lich gehindert, die Beamtenbesoldung 
von der Einkommensentwicklung, die 
in den Tarifabschlüssen zum Ausdruck 
kommt, abzukoppeln.  

Zumindest bezogen auf die Forde-
rung einer möglichst vollständigen 
Rücknahme der Föderalismusreform I 
hilft auch der Verweis auf das unge-
schriebene Prinzip der Bundestreue 
nicht wirklich weiter. Die Bundestreue 
verlangt mit Blick auf die Frage der 
Kompetenzen im Bundesstaat, dass 
sowohl der Bund als auch die Länder 
bei der Wahrnehmung ihrer Kompe-
tenzen die gebotene und ihnen zu-
mutbare Rücksicht auf das Gesamt-
interesse des Bundesstaates und die 
Belange der Länder nehmen. In der 
Vergangenheit wurde der Grundsatz 
der Bundestreue bereits vom BVerfG 
für die Begrenzung von Länderkom-
petenzen insbesondere im Bereich des 
Besoldungsrechts herangezogen. So 
urteilte das BVerfG vor der Einführung 
des zwischenzeitlich durch die Föde-
ralismusreform wieder abgeschafften 
Art. 74a GG, dass der Grundsatz der 

FÖDERALISMUS

Fotos:
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Foto: Zielasko
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Bundestreue die Verpflichtung bein-
halte, bei Besoldungsregelungen die 
Auswirkungen auf andere Dienstherrn 
zu berücksichtigen und diese nicht 
durch ein zu starkes Besoldungsgefälle 
in Zugzwang zu bringen (BVerfGE 4, 
115 (140)). 

Kein Anlass zu großem           
Optimismus 

Auf den ersten Blick könnte diese 
Rechtsprechung bei der Bekämpfung 
der Fehlentwicklungen der Föderalis-
musreform weiterhelfen. Zu allzu groß-
em Optimismus besteht jedoch kein 
Anlass. Nach einhelliger Auffassung 
in Rechtsprechung und Literatur kann 
das Prinzip der Bundestreue die weg-
gefallenen Bundeskompetenzen nicht 

ersetzen. Denn dies würde bedeuten, 
die Entscheidung des verfassungsän-
dernden Gesetzgebers quasi durch die 
Hintertür zu revidieren. Die Bundes-
treue ist nicht auf eine Einheitlichkeit 
der Landesgesetzgebung angelegt, 
sondern lässt unterschiedliche Kon-
zeptionen und Herangehensweisen 
zu. Auftretende Interessenkonflikte 
müssen demnach auf politischer Ebene 
gelöst werden. 

Ein anderer Ausfluss des Bundes-
treue-Prinzips lässt sich hingegen 
zumindest im Grundsatz für einen 
Kampf für bundesweit vergleichbare 
Besoldungs-, Versorgungs- und Lauf-
bahnsysteme nutzbar machen. Aus 
der Bundestreue ist auf verfahrens-
rechtlicher Basis die Pflicht von Bund 
und Ländern zu entnehmen, sich ge-
genseitig zu verständigen, um not-

wendige Entscheidungen gemeinsam 
sachgerecht herbeizuführen. Es geht 
insofern um die Solidarität der Länder 
untereinander sowie im Verhältnis mit 
dem Bund. Dies begrenzt theoretisch 
einen freien ungezügelten Wettbe-
werbsföderalismus im Bereich des öf-
fentlichen Dienstrechts und spricht 
stattdessen für eine enge Abstimmung 
der Länder bei der Ausarbeitung von 
neuen Regelungen zum Besoldungs-, 
Versorgungs- und Laufbahnrecht.

Zwar ist perspektivisch mit einer Zu-
nahme von BVerfG-Entscheidungen 
zur Beamtenbesoldung zu rechnen, 
dennoch wird eine flächendeckende 
Lösung der länderbezogenen Problem-
lagen zur Besoldung und Versorgung 
der Beamten über das Verfassungs-
recht nicht ohne weiteres möglich sein. 
Es geht letztlich wohl um nicht mehr 

Für die Besoldung dokumentiert 
diese Entwicklung der DGB-Besol-
dungsreport 2014: Nur Bayern hat die 
Tarifentwicklung der letzten Jahre auf 
seine Beamtinnen und Beamten zu-
mindest in der Summe übertragen. Die 
übrigen 16 Dienstherren haben bei den 
Beamtinnen und Beamten einen Son-
derbeitrag zur Haushaltskonsolidie-
rung einseitig durchgesetzt. So weicht 
Berlin um bis zu 18,5 Prozent von der 
bayerischen Besoldung und damit im 
Ergebnis von der Tarifentwicklung 
ab. Ohne die Krise der öffentlichen 
Einnahmen würde die Föderalisierung 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht im 
gleichen Maß desintegrierend wirken. 

Das heißt, die Föderalismusreform 
ist nicht die Ursache der Abweichung 
von der Tarifentwicklung, sondern sie 
ist deren Transmissionsriemen. Eine 
sofortige Rücknahme der Föderalis-
musreform würde aktuell daher nicht 
zwingend zu einer Anhebung des 
Besoldungsniveaus bei den oben er-
wähnten Dienstherren führen. Wahr-

Kommentar: Föderalismus im Dienstrecht 
führt zu Ungerechtigkeiten

Die Beamtinnen und Beamten konnten sich – bei aller Kritik im Detail – 
über Jahrzehnte auf eines verlassen: Tarifpolitische Änderungen wurden 
im Großen und Ganzen auf das Dienstrecht übertragen. Die Föderalisie-
rung des Dienstrechtes hat nun dazu beigetragen, dass die laufbahn-
rechtlichen Regelungen aber auch die Beamtenbesoldung mittlerweile 
von Dienstherr zu Dienstherr sehr unterschiedlich geregelt sind.

scheinlicher ist, dass man sich auf ein 
gemeinsames Niveau einigt, welches 
irgendwo zwischen den Beträgen liegt, 
die in Berlin und Bayern gezahlt wer-
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den. Für die Plausibilität dieser Annah-
me spricht, dass gerade die Länder, 
deren Einnahmesituation besonders 
schwierig ausfällt, bei der Besoldung 
ihrer Beamtinnen und Beamten am 
ehesten den Rotstift anlegen.

Es ist daher von außerordentlich 
hoher Bedeutung, sich nicht allein für 
eine Rücknahme der durch die Föde-
ralismusreform umgesetzten Dienst-
rechtsbürokratisierungen einzusetzen, 
sondern für eine solide Finanzierung 
des öffentlichen Dienstes zu sorgen: 
Wir müssen von einer öffentlicher De-
batte wegkommen, die den öffentli-
chen Dienst als Kostenfaktor sieht und 
den Nutzen der inneren Sicherheit und 
der öffentlichen Dienstleistungen in 
den Vordergrund stellen.

 Die Bürgerinnen und Bürger ha-
ben ein Recht auf lebenswerte Re-
gionen. Und dieses Recht kann nur 
mit einem funktionierenden öffent-
lichen Dienst und guter Arbeit im 
öffentlichen Dienst möglich gemacht 
werden.                

Dr. Karsten Schneider,
DGB-Abteilungsleiter 

Beamtenpolitik

Foto: DGB

Besoldungsreport 2014:
Die Entwicklung 
der Einkommen 
der Beamtinnen 
und Beamten und 
die Besoldungs-
politik von Bund 
und Ländern
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oder weniger als Impulse oder Signale 
an die Landesgesetzgeber, ihre poli-
tische Verantwortung gegenüber ihren 
Beamten angemessen wahrzunehmen. 
Dies hilft den betroffenen Beamten 
freilich kurz- oder mittelfristig nicht 
weiter. Eine befriedigende Lösung 
kann nur eine „Reform der Reform“ 
bringen!

Akzeptanzproblem des Föderalis-
mus wird noch verstärkt

Viertens: Festzuhalten bleibt, 
dass entscheidende Ziele des 

Gesetzgebers mit der Föderalismus-
reform nicht erreicht worden sind. 
Anstelle einer Modernisierung der 
bundesstaatlichen Ordnung unter Be-
rücksichtigung und Ausbalancierung 

sämtlicher föderaler Struk-
turen greift das Reformwerk 
das gesamtstaatliche Gefüge 
an.

Das bereits zuvor beste-
hende Akzeptanzproblem 
des Föderalismus wird durch 
die Reform noch verstärkt. 
Zwar ist die föderale Verfas-
sungsordnung seit jeher Teil 
der deutschen Staatsrechts-
geschichte. Trotz zahlreicher 
Vorteile sieht sich der Fö-
deralismus allerdings einem 
Vertrauensverlust und dem 
Bedürfnis der Bürgerinnen 
und Bürger nach überregio-
nal einheitlichen Lebensver-
hältnissen ausgesetzt. Eine 
Reform der Gesetzgebungs-
kompetenzen beziehungs-
weise eine Stärkung der Ei-
genstaatlichkeit der Länder 
wird deshalb nur dann Sinn 
machen und Anerkennung 
finden, wenn möglichst halb-
wegs gleichstarke, jedenfalls 
aus sich heraus lebensfähige 
Länder existieren, die von 
dieser verfassungsrecht-
lichen Stärkung auch tat-
sächlich Gebrauch machen 
können, ohne dass dies in 
der Konsequenz von den Be-
schäftigten in den einzelnen 
Ländern durch gravierende 
Einschnitte bei Besoldung 

und Versorgung teuer erkauft wer-
den muss. Damit kommt künftig mit 
Sicherheit der Frage einer Länderneu-
gliederung wieder verstärkt Bedeu-
tung zu. Bedauerlicherweise haben 
die Ministerpräsidenten dies bei den 
Beratungen über die Föderalismusre-
form von vornherein ausgeklammert. 

Das Problem besteht seitdem darin, 
dass sich diese Reform in einem Span-
nungsfeld zwischen der Wahrung der 
Autonomie der Landespolitik, einem 
Verzicht auf die Neugliederung des 
Bundesgebiets, der Gewährleistung der 
Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse und der Umsetzung des Trenn-
prinzips (Trennung der Zuständig-
keiten von Bund und Ländern) bewegt 
und dabei nicht alle Anforderungen 
erfüllen kann. Das Dilemma für den 
Gesetzgeber und insbesondere für die 
betroffenen Beamtinnen und Beamten 
liegt darin, dass das Erreichen die-
ses Ziels zwingend die Verletzung 
eines Grundsatzes an anderer Stelle 
bedeutet.Von einem Erfolg der Föde-
ralismusreform I lässt sich von daher 
aus gesamtstaatlicher Sicht schwer 
sprechen.

Wie realistisch ist eine Rücknah-
me der Föderalismusreform?

Die Grundkonstellation einer Ge-
setzesreform, die ihren Zweck in 
weiten Teilen nicht erfüllt, sondern 
stattdessen für viele Menschen Ver-
schlechterungen mit sich bringt, und 
einer mit verfassungsändernder Mehr-
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heit ausgestatteten Großen Koaliti-
on ist grundsätzlich keine schlechte 
Ausgangslage. Dennoch enthält der 
schwarz-rote Koalitionsvertrag von 
Mitte Dezember 2013 ungeachtet des 
koalitionären Anspruchs „Deutsch-
lands Zukunft gestalten“ zu wollen, 
keine konkreten Aussagen zum The-
ma Föderalismusreform I.

Zwar findet sich das allgemeine Be-
kenntnis zu einem modernen öffent-
lichen Dienst und der Institution des 
Berufsbeamtentums: „Der öffentliche 
Dienst ist Grundlage einer funktionie-
renden staatlichen Infrastruktur und 
Daseinsvorsorge. Das Berufsbeamten-
tum ist dabei Garant einer leistungsfä-
higen und unabhängigen Verwaltung. 
Zur Sicherung der Fachkräftebasis 
und zur Gewinnung qualifizierten 
Nachwuchses brauchen wir eine De-
mografie vorsorgende Stellen- und 
Personalpolitik, moderne, attraktive 
und familienfreundliche Arbeitsbe-
dingungen sowie partnerschaftliche 
Personalvertretungen.“ Das Thema 
Föderalismus ist hingegen nur in Be-
zug auf eine Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen enthalten: 
„In einer Kommission wollen wir die 
Finanzbeziehungen zwischen Bund 
und Ländern neu ordnen.“

Es ist natürlich richtig und wichtig, 
dass sich die Politik insoweit der Krise 
der öffentlichen Haushalte annimmt. 
Dabei muss es in erster Linie darum 
gehen, das existierende Einnahmepro-
blem bei den öffentlichen Haushalten 
anzugehen und so für einheitlichere 
Lebensverhältnisse in Bund und Län-

Fotos:
Hansestadt Hamburg, dpa
Hansestadt Bremen, Kopelke
Niedersachsen, dpa
Schleswig-Holstein, dpa

Foto: GdP/Immel
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dern zu sorgen. Klar ist, dass der öf-
fentliche Dienst nur mit ausreichenden 
finanziellen Ressourcen handlungsfä-
hig bleiben wird. 

Genauso richtig und wichtig ist es 
jedoch auch, festzuhalten, dass die Kri-
se der öffentlichen Haushalte durch die 
Föderalisierung des Dienstrechts deut-
lich verschärft wird. Umso bedauer-
licher ist es deshalb, dass die entschei-
dende Frage einer Rücknahme der 
Föderalisierung des Dienstrechts im 
Koalitionsvertrag nicht erwähnt wird, 
obwohl die GdP zusammen mit dem 
DGB und den anderen Mitgliedsge-
werkschaften im Vorfeld und während 
der Koalitionsverhandlungen intensiv 
für ihre Positionen geworben haben. 

GdP-Kritik an föderaler               
ungleicher Entwicklung

Ein Brief des GdP-Bundesvorsitzen-
den Oliver Malchow vom 24. Oktober 
2013 an Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und die Parteivorsitzenden Sig-
mar Gabriel (SPD) und Horst Seehofer 
(CSU) weist nochmals nachdrücklich 
auf die Problematik hin: „Die GdP 
sieht die föderale Struktur der Polizei 
als tragendes Element der deutschen 
Sicherheitsarchitektur an. Viele föde-
rale Entscheidungen in den letzten 
Jahren haben aber zu einer ungleichen 
Entwicklung in den Bundesländern 
bei gleicher Aufgabenwahrnehmung 
innerhalb der Polizei geführt. Gleiche 
Besoldung für gleiche Arbeit muss 
auch in der Polizei gelten. Deshalb 
sind die Regelungen zum Beamten-, 
Laufbahn- und Versorgungsrecht wie-
der unter einheitliches Bundesrecht zu 
stellen. Einheitliche Standards dienen 
auch der Qualität polizeilicher Arbeit.“

In einem weiteren gemeinsamen 
Schreiben der Vorsitzenden aller DGB-
Mitgliedsgewerkschaften an die Kanz-
lerin vom 25. November 2013 wenden 
sich diese ausdrücklich gegen die seit 
längerem zu beobachtende „Besol-
dungspolitik nach Kassenlage“. Weiter 
heißt es darin: „Der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften des öffentli-
chen Dienstes erwarten von der neuen 
Bundesregierung die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes zu erhalten und zu stärken, 
insbesondere (…) indem dafür Sorge 
getragen wird, dass sich die Arbeits- 
und Einkommensbedingungen der 
Beamtinnen und Beamten in Bund 
und Ländern nicht weiter auseinan-
derentwickeln, indem die Föderali-

sierung des öffentlichen Dienstrechts 
zurückgenommen wird und Länder 
und Kommunen auch finanziell in die 
Lage versetzt werden, ihren Aufgaben 
nachkommen zu können.“

Auf den insgesamt 130 Seiten des 
Koalitionsvertrages findet sich zu all-
dem so gut wie nichts. Andererseits 
stellt ein solcher Vertrag regelmäßig 
nur einen allgemeinen Überblick über 
das Regierungsprogramm und die Vor-
haben der aus der Koalition hervorge-
henden künftigen Regierung dar. Von 
den beteiligten Parteien werden darin 
personelle und sachliche Bedingungen 
vertraglich vereinbart, unter denen sie 
bereit sind, gemeinsam eine Koalition 
zu formen. Diese Liste von Absichtser-
klärungen wird naturgemäß weder un-
veränderbar noch abschließend sein. 
Stattdessen wird die politische Arbeit 
der Regierungsfraktionen regelmä-
ßig auch durch Herausforderungen 
bestimmt, die erst während einer lau-
fenden Legislaturperiode entstehen 
oder eine bestimmte Dynamik entwi-
ckeln. Von daher ist es zumindest nicht 
völlig auszuschließen, dass mittelfristig 
eine Situation entsteht, die dann ge-
gebenenfalls zu einer das öffentliche 
Dienstrecht ändernden Föderalismus-
reform III führen könnte.

Korrektur der Föderalismus-
reform „weder zielführend noch 

spruchreif“

Bislang deutet allerdings nichts da-
rauf hin. Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière hat sich hingegen noch 
im Januar auf der Jahrestagung des 
Deutschen Beamtenbundes (dbb) aus-
drücklich gegen eine „Re-Reföderali-
sierung“ des Dienstrechts ausgespro-
chen. Eine derartige Korrektur der Fö-
deralismusreform sei in seinen Augen 
„weder zielführend noch spruchreif“, 
sagte er. Naheliegender sei stattdes-
sen eine Verhandlungsgemeinschaft 
aller öffentlichen Arbeitgeber, die ein 
gewisses Maß an Einheitlichkeit her-
stelle.

Zur Erklärung seiner ablehnenden 
Haltung führte der Minister aus: „Ich 
darf noch einmal erinnern: Der Status-
quo war doch vor der Föderalismus-
reform I kein ‚seliger‘: Der fehlende 
Raum für die eigene Gestaltung war ja 
daher auch der Grund für die Länder, 
die fehlenden Gesetzeskompetenzen 
im Dienstrecht zu beanspruchen. Und 
würde es den Berliner Richterinnen 

und Beamten dann wirklich 
besser gehen? Die Zustän-
digkeit für Sonderzahlungen, 
Urlaubsgeld, ergänzende 
Leistungselemente, Sonder-
zuschläge zur Sicherung der 
Funktions- und Wettbewerbs-
fähigkeit und nicht zu verges-
sen der Stellenkegel [Planstel-
len für Beförderungen] lägen 
nach wie vor bei den Ländern. 
Zugegeben: Die Vergleichbar-
keit ist schwieriger geworden. 
Aber das ist doch nicht per se 
ein Nachteil für die Beschäf-
tigten. Unvergleichbar ist 
nicht gleich ‚ungerecht‘. Hal-
ten wir auch fest, dass es bis-
her kein Zahlenmaterial gibt, 
das signifikante Abwande-
rungsbewegungen oder einen 
Fachkräftemangel aufgrund 
des Besoldungsgefälles erken-
nen lässt. Und zwar aus einem 
einfachen Grund: Besoldung 
mag ein wichtiger Motor dafür 
sein, sich hier oder dort zu be-
werben und niederzulassen. 
Neben den vornehmlich pri-
vaten Gründen dürfte es aber 
ebenso entscheidend sein, wie 
spannend die angebotenen 
Aufgaben und wie attraktiv 
die sonstigen Beschäftigungs-
bedingungen sind.“

Zutreffend ist, dass bereits 
vor Inkrafttreten der Födera-
lismusreform erste Schritte 
zu einer Öffnung und teil-
weisen Rückverlagerung der 
Gesetzgebungskompetenzen 
zugunsten der Länder unter-
nommen wurden. Mit dem 
Dienstrechtsneuordnungsge-
setz 1997 wurde den Ländern 
unter dem Deckmantel der 
Einführung der Leistungsbe-
zahlung die eigenständige Regelung 
dieses Besoldungsinstruments einge-
räumt.

Mit dem Bundesbesoldungs- 
und Versorgungsanpas-

sungsgesetz 2003/2004 wurde Para-
graf 67 BBesG neu gefasst und die 
Schaffung eigenständiger Regelungen 
für die Gewährung des sogenannten 
Weihnachts- und Urlaubsgeldes den 
Ländern ermöglicht. Ab Ende 2003 
waren Bund und Länder ermächtigt, 
innerhalb dieses Paragrafen festge-
legten Rahmens an ihre Beamten ei-
ne Sonderzahlung zu leisten. Diese 
Öffnung führte zu unterschiedlichen 

Fotos:
Mecklenburg-
Vorpommern, 
dpa
Sachsen-Anhalt, 
dpa
Sachsen, dpa 
Thüringen, 
ZB/dpa
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Buchtipps

Neues aus der Wissenschaft

Aktuelle Präventionsthemen für Sie beleuchtet –

forum kriminalprävention für nur
19,-€

Kommunale Prävention
Sicherheitstechnik

Gewalt an Schulen

Prävention in Europa

Jugenddelinquenz

Erziehung und Pädagogik

EinbruchspräventionEvaluation
jährlich,

zzgl. Versandkosten

VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR
Anzeigenverwaltung

Ein Unternehmen der Gewerkschaft der Polizei
Forststr. 3a •  40721 Hilden

Tel.: 0211/7104-188 • Fax: 0211/7104-4188

Bestellen Sie heute Ihr Abonne-
ment forum kriminal-prävention
um besser informiert zu sein.
Als Dankeschön für Ihre Bestellung
erhalten Sie diese LED-Lampe für
Ihren Schlüsselbund, die Sie auf
jeden Fall behalten dürfen.
Weitere Informationen über
die Zeitschrift und die Stiftung 
erhalten Sie auf www.vdpolizei.de 
(auch online-Bestellungen)

Name, Vorname Firma, Abteilung 

Straße/Hausnummer Plz, Ort 

Telefon/Telefax E-Mail

Datum, Ort 1. Unterschrift 

Vertrauensgarantie: Ich weiß, dass ich meine Bestellung innerhalb der folgenden zwei
Wochen schriftlich beim VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH, Anzeigenverwaltung,
Forststr. 3a, 40721 Hilden, widerrufen kann und bestätige dies durch meine zweite Unter-
schrift. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 

Datum, Ort 2. Unterschrift 

forum kriminal-
prävention

Zeitschrift der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention

G 61174 5, € www.forum kriminalpraevention.de 4/2011

Aktuelle Präventionsthemen für Sie beleuchtet –

forum kriminalprävention für nur
19,-€

Bitte senden Sie mir die Fachzeitschrift „forum kriminalprävention“ zum Jahresabonnementpreis von
19,- € inkl. MwSt. zzgl. 5,-  Versandkosten zu. Erscheinungsweise: 4 Ausgaben/Jahr

jährlich,
zzgl. Versandkosten

Die Fachzeitschrift „forum kriminalprävention“ erscheint 4 x jährlich (März, Juni, September,
Dezember). „forum kriminalprävention“erscheint beim VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR
GMBH Anzeigenverwaltung und wird von dort als Jahresabonnement bezogen. Das Abonnement
bezieht sich auf ein volles Kalenderjahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr,
wenn nicht bis 30.06. zum Jahresende eine Kündigung erfolgt. Der Abo-Jahres-Preis beträgt 
19,- € inkl. MwSt. zzgl. 5 € Versandkosten. Einzelheftpreis: 5,- € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. 
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Leitvorstellung des Bundes 
und der Länder und zielt 
auf die gleichmäßige Ent-
wicklung der Teilräume vor 
allem bezogen auf Daseins-
vorsorge, Einkommen und 
Erwerbsmöglichkeiten. Auf 
bundesstaatlicher Ebene 
wurde damit den Fliehkräf-
ten des Föderalismus ein auf 
Solidarität und Konvergenz 
zielendes Leitbild gegenüber-
gestellt. Die Verantwortung 
„für die Fläche“ ist darüber 
hinaus ein Kernelement des 
Sozialstaates (Art. 20 GG). 
Für die „Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse“ 
wurde dem Bund Gesetzge-
bungsrecht in bestimmten 
Bereichen eingeräumt (Art. 
72 GG). Dafür zu kämpfen, 
dass darunter künftig auch 
wieder die Beamtenbesol-
dung und -versorgung fallen 
muss, entspricht dem Auftrag 
an die GdP, für einen Ausbau 
des sozialen Rechtsstaates zu 
sorgen. Alles andere ist für 
die Gewerkschaft der Polizei 
nicht akzeptabel!

FÖDERALISMUS

Regelungen in Bund und Länder, die 
zum Teil deutlich unter der vorherigen 
Gewährung (bis hin zur vollständigen 
Streichung) liegen.

Der Zustand vor der Föderalismus-
reform war mithin durchaus kein ro-
siger. Geradezu zynisch erscheint es 
jedoch, daraus die Schlussfolgerung 
abzuleiten, den betroffenen Beam-
tinnen und Beamten würde es bei einer 
Rücknahme der Föderalismusreform 
I nicht besser gehen. Ungeachtet ei-
niger bereits vor 2006 bestehenden 
Belastungen und Einschnitte bei den 
Bundes- und Landesbeamten, hat sich 
deren Situation aufgrund des Inkraft-
tretens der Föderalismusreform noch 
einmal grundlegend verschärft. Die 
nunmehr für Besoldung, Versorgung 
und Laufbahnrecht allein zuständi-
gen Länder haben seither von diesen 
Kompetenzen in ungleich stärkerem 
Maße und mit ungleich tiefgreifenden 
zumeist negativen Folgen Gebrauch 
gemacht.  

Was bedeutet dies alles für die 
Arbeit der GdP? 

Soll man sich mit den gegenwärtigen 
Umständen so gut wie möglich arran-
gieren, weil ja „auf absehbare Zeit so-
wieso keine Chance einer Rücknahme 
der Föderalismusreform besteht“? Ist 
es beispielsweise hinnehmbar, dass 
ungeachtet einer seit mehreren Jah-
ren bestehenden GdP-Beschlussla-
ge, wonach sich alle Länder für eine 

Erhöhung der Zulage für Dienst zu 
ungünstigen Zeiten (sogenannte DUZ-
Zulage) auf fünf Euro pro Stunde ein-
setzen sollen, diese Forderung in der 
Realität noch nicht mal ansatzweise 
erfüllt worden ist? Die Höhe der ge-
währten Zulagen wird stattdessen in 
den Ländern höchst unterschiedlich 
gehandhabt. Ein ähnliches Bild beim 
Laufbahnrecht. Ist es hinnehmbar, 
dass die GdP zwar schon seit 1988 
(!) die bundesweite Einführung der 
zweigeteilten Laufbahn fordert, fak-
tisch aber weiterhin drei verschiedene 
Laufbahnsysteme bestehen? 

Ein resignierendes Arrangieren mit 
den derzeitigen Umständen wäre nicht 
die adäquate Antwort. auf die Heraus-
forderungen der Zeit. Sie würde dem 
Selbstverständnis und den Zielen der 
GdP entgegenlaufen. Paragraf 2 (3) 
der GdP-Satzung enthält die Aufgabe 
und das Ziel der Gewerkschaft, für 
Veränderungen im Sinne der Mitglie-
der zu sorgen. Konkret heißt es dort: 
„[Die GdP] (…) erstrebt insbesondere 
die Verbesserungen der allgemeinen 
Arbeits- und Lebensbedingungen so-
wie des Beamten- und Arbeitsrechts.“ 
Weiter bekennt sich die GdP in Pa-
ragraf 2 (1) zu den demokratischen 
Prinzipien des Grundgesetzes und tritt 
ausdrücklich für einen Ausbau des 
sozialen Rechtsstaats ein. Darin ist 
die Verpflichtung der GdP zu sehen, 
für gleichwertige Lebensverhältnisse 
einzutreten. 

Der Begriff „gleichwertige Lebens-
verhältnisse“ gehört zur zentralen 

IMK-Vorsitzender Jäger im Exklusivinterview: 

„Es gibt einen Wettbewerb der Bundesländer 
untereinander“

DP: Unterschiedliche Bezahlung, 
unterschiedliche Krankenversorgung, 
unterschiedliche Lebensaltersgrenzen. 
Können die zahlungskräftigen Länder 

sich die besten Bewerber aussuchen, 
die ärmeren Länder müssen sich mit dem 
Rest zufrieden geben?

Jäger: Es gibt einen Wettbewerb der 

Bundesländer untereinander. Es hat 
damit zu tun, wie wir unsere Polizei 
bezahlen. Es kommt auf die Bereit-
schaft an, für innere Sicherheit die 
entsprechenden Mittel bereitzustellen. 
Deshalb stellen wir in NRW mehr Poli-
zistinnen und Polizisten ein. 

Jedes Bundesland muss sich darum 
bemühen, junge Menschen für diesen 
Beruf zu begeistern. Die meisten jun-
gen Menschen gucken nicht danach, 
wo sie am meisten Geld verdienen. 

Die Folgen der Föderalismusreform in der Polizei sind unterschiedlich 
spürbar. Kritiker sagen, dadurch driftet die Polizei in Deutschland immer 
mehr auseinander. Es gibt Einkommensunterschiede zwischen den Bun-
desländern bis zu 400 Euro. DEUTSCHE POLIZEI (DP) befragte zu dem 
Thema exklusiv den Vorsitzenden der Innenministerkonferenz von Bund 
und Ländern (IMK), Nordrhein-Westfalens Innenressortchef Ralf Jäger.

Fotos:
Nordrhein-Westfalen, dpa
Rheinland-Pfalz, dpa
Saarland, dpa
Thüringen, dpa
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Stattdessen fra-
gen sie sich: Wo 
habe ich meine 
Wurzeln,  wo 
komme ich her? 
Dort bewerben 
sie sich.

DP: Die Föde-
ralismusreform 
war ja nie ein Her-
zensanliegen der 
Innenminister, 
sondern eher der 
Finanzminister. 

Könnten Sie sich denn vorstellen, dass 
die Föderalismusreform noch mal auf den 
Prüfstand gestellt wird? 

Jäger: Der Prozess ist schon sehr 
weit fortgeschritten. Die unterschied-
lichen Ausprägungen des Beamten-
rechts in den Bundesländern zu verein-
heitlichen ist ungeheuer schwierig. Ich 
glaube, dass die Föderalismusreform 
eine Option offenhält, dass man auf 
regionale Besonderheiten im Beam-
tenrecht auch regional reagieren kann.

DP: Die Nachwuchsgewinnung nicht 
nur bei der Polizei, sondern auch bei 
der Bundeswehr konkurriert mittlerweile 
stark mit der Privatwirtschaft. Die neue 
Verteidigungsministerin hat den Wettbe-
werb um die besten Köpfe ausgerufen. 
Das dürfte mittlerweile auch bei der 
Polizei der Fall sein. 

Jäger: Wir haben in den Ländern 
unterschiedliche Modelle. In Nord-

rhein-Westfalen gibt es die zwei-
geteilte Laufbahn. Wir haben hohe 
Einstellungszahlen. Vor einigen Mo-
naten haben 1.500 Kommissarsanwär-
terinnen und -anwärter mit dem Stu-
dium begonnen. In den vergangenen 
Jahren waren es jeweils mehr als 1.400 
neue Anwärter. 

Wir müssen aber aufgrund der de-
mografischen Entwicklung zukünftig 
neue Zielgruppen ansprechen. Eine 
Zielgruppe sind Menschen mit Mi-
grationshintergrund. Zwölf Prozent 
unserer Kommissarsanwärter haben 
bereits einen Migrationshintergrund. 
Das ist insbesondere für die interkul-
turelle Kompetenz der Polizei gut. 
Kolleginnen und Kollegen mit aus-
ländischen Wurzeln berichten mir, wie 
wichtig es darüber hinaus ist, Vorbild 
in der eigenen Community zu sein: 
Völlig egal, wo man herkommt, wenn 
man sich anstrengt, hat man die Chan-
ce, so einen Beruf zu erlangen. 

Und wir werden in Nordrhein-West-
falen, aber auch in anderen Bundes-
ländern, verstärkt unseren Fokus auf 
diejenigen richten müssen, die bereits 
eine Berufsausbildung und Berufser-
fahrung haben. Wir wollen Menschen 
gewinnen, die hohe Kompetenzen 
besitzen. Wir müssen uns breiter auf-
stellen, um mehr Bewerberinnen und 
Bewerber zu gewinnen.

DP: Bedeutet das auch, die Anfor-
derungen an den Eintritt in die Polizei-
ausbildung abzusenken oder gar einen 

sogenannten Migrationsbonus einzufüh-
ren, wie der in einigen Ländern diskutiert 
wird?

Jäger: Von einem solchen Bonus 
halte ich nichts. Und die Migranten 
selbst halten ebenfalls nichts davon. 
Das weiß ich aus vielen Gesprächen. 
Sie wollen nicht als diejenigen daste-
hen, die nur durch einen Bonus zur 
Polizei gekommen sind. Sie wollen 
beweisen, dass sie sich genauso in 
einem Auswahlverfahren durchset-
zen können, wie alle anderen auch. 
Wir werden also weiterhin alle gleich 
behandeln, weil wir die Besten wollen. 

 
DP: Immer wieder wird der Polizei 

Nachhilfe in interkultureller Kompetenz 
empfohlen. Was ist das eigentlich? 

Jäger: Das ist die Kompetenz, sich in 
das Verhalten und in das Denken von 
Menschen hineinversetzen zu können, 
die andere kulturelle Hintergründe ha-
ben. Wir leben in einem Land, wo die 
Menschen aus ganz unterschiedlichen 
Ländern kommen, verschiedene Spra-
chen sprechen, ganz unterschiedlicher 
Herkunft sind und unterschiedliche 
kulturelle Erfahrungen haben. Je bes-
ser sich die Polizei in diese Menschen 
hineinversetzen kann, desto besser 
kann sie allen Bürgern auch als Bür-
gerpolizei gegenübertreten.

DP: Ich danke Ihnen für das Gespräch. 

Die Fragen stellte DP-Chefredakteur 
Rüdiger Holecek. 

FÖDERALISMUS

„Mit einer so langen Erfahrung im 
Polizeidienst und so vielen Erlebnissen 
könnte man unendlich viele Geschich-
ten erzählen und Bücher füllen. Aber 
das kann jeder, und das tun viele, In-
sider und Außenstehende. Da wollte 
ich mich nicht einreihen. Ich will mit 
meinen wahren Geschichten nicht ein-
fach unterhalten, sondern interessie-
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Mehr als nur Dienst (Teil 1)
Gerhard Neumann ist Polizeibeamter mit mehr als vierzig Jahren aktivem 
Dienst „in diesem wunderbaren Beruf“ und seit inzwischen fünfzehn Jah-
ren im Ruhestand, wie er DEUTSCHE POLIZEI (DP) erzählt. In einem klei-
nen Vorwort beschreibt Neumann, warum er diese Texte ausgewählt und 
niedergeschrieben hat. In dieser Ausgabe erscheint der erste Teil mit 
drei von acht Geschichten. Die weiteren werden in den beiden nächsten 
Heften veröffentlicht.

ren. Es sind nur wenige Geschichten 
aus einem langen Zeitraum, aber sie 
gehören in ihre Zeit. Ihre Aussage ist 
kurz und zielgerichtet. Ihr roter Faden 
ist die Würde des Menschen. Sie sind 
Kritik in unserem geliebten Beruf, und 
sie sollen die Aufmerksamkeit wecken 
wie das Quietschen einer Tür. Die junge 
Generation in unserem Beruf kann darin 

manches sehen, wie es früher war, aber 
es wird sich zeigen, dass die Frage, die 
ihnen zugrunde liegt, keine Fragestel-
lung nur von gestern ist. 

Heute ist es üblich, selbst Geschrie-
benes ins Netz zu stellen. Das will ich 
nicht. Mit der Zeitschrift DEUTSCHE 
POLIZEI ist der Adressatenkreis meiner 
Geschichten genau der, den ich mir 
wünsche: Die Polizei.

Schnaps für den Schwarzmarkt 
(1945)

Es war 1945 in einem Dorf in der Lü-
neburger Heide. Der zweite Weltkrieg 
war vorbei. Die Engländer als Sieger-
macht hatten in ihrer Besatzungszone 
die Verwaltung übernommen, und sie 
hatten den alten Dorfpolizisten wieder 

NRW-Innenminister 
Ralf Jäger
      Foto: IM NRW
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www.polizeifeste.de
Alle Polizeifeste 

der GdP auf einen Blick!

Anzeige

als Hilfspolizist eingesetzt. Er hatte im 
Dorf für Ordnung zu sorgen. Das tat 
er in einer Weise, dass die Bürger des 
Dorfes noch viele Jahre später von ihm 
sprachen:

Es war die Zeit, als die hungernden 
Menschen der Großstädte als soge-
nannte Hamsterer aufs Land fuhren, 
um ein paar Kartoffeln oder sonst etwas 
Essbares zu ergattern. Hier waren es 
überwiegend Menschen aus Hamburg. 
Die Züge waren damals immer überfüllt. 
Die Menschen, auch Kinder, hingen wie 
Trauben an den Außenseiten der über-
füllten Waggons und auf den Puffern der 
Züge. Es war lebensgefährlich. 

Von den Engländern wurde oft ein 
Lastwagen am Bahnhof aufgestellt. 
Wenn dann die Hamsterer mit ein paar 
Kartoffeln, die sie bei einem Bauern er-
bettelt, eingetauscht oder vielleicht auch 
geklaut hatten, den nächsten Zug nach 
Hause erreichen wollten, stand dann die 
Militärpolizei am Bahnhof und nahm 
ihnen die erbeuteten Kartoffeln wieder 
ab. Sie wurden auf den Lkw geschüttet, 
bis er gefüllt war. 

Der Dorf-Hilfspolizist fing an sol-
chen Tagen die Hamsterer auf 

ihrem Weg zum Bahnhof ab. Er kannte 
ein Versteck in der Nähe der Kirche, wo 
sie ihre Kartoffeln ablegen konnten, um 
sich dann unauffällig zu verhalten, bis 
die Militärpolizei abgerückt war und er 
wieder Entwarnung gab. Dann konnten 
sie mit ihrer armseligen Beute versu-
chen, den nächsten Zug zu erreichen.

Auf der hier vorhandenen Eisenbahn-
strecke, die nach einer Brückenspren-
gung wieder hergerichtet worden war, 
fand auch ein reger Güterverkehr zur 
Versorgung der Besatzungsmacht im 
Lande statt. Wenn in diesem Zusam-
menhang wieder einmal ein Kohlen-
zug für mehrere Stunden im Bahnhof 
abgestellt war, kam es vor, dass der 
Polizist Nachbarn aus dem Dorf darü-
ber informierte. Dann entstand hier ein 
reges Treiben, wenn die Menschen sich 
mit Kohlen für den Winter versorgten. 
Der Dorf-Hilfspolizist war natürlich im-
mer informiert, wenn die Militärpolizei 
anrückte, und konnte die Menschen 
warnen.

Ein Mann im Dorf, der als Soldat ein 
Bein verlor und deshalb schon zu Hause 
sein durfte, hatte eine Schnapsbrenn-
anlage selbst gebaut. Ein Weckkessel, 
ein aufgeschnittener Benzinkanister, 
zurechtgebogene Kühlschnecken aus 
„organisiertem“ Kupferrohr gehörten 
zu den Utensilien. Um den möglicher-
weise giftigen Fusel zu filtern, hatte er 

Gasmaskenfilter gesammelt. Mit der 
darin befindlichen Aktivkohle konnte 
er den aus Zuckerrüben gebrannten 
Schnaps trinkbar machen. Damit wiede-
rum tauschte er auf dem Schwarzmarkt 
Essbares für seine Familie ein. Natürlich 
hat der eine oder andere im Bekannten-
kreis auch davon probiert. Irgendeiner 
hat ihn dann verpfiffen. 

Eines Abends kam der Dorf-Hilfs-
polizist heimlich an seine Tür und 

alarmierte ihn, dass die Militärpolizei 
am nächsten Morgen seine Wohnung 
durchsuchen werde.

Schnell wurde die Brennanlage zer-
legt und auf einen kleinen Handwagen 
aus der Nachbarschaft geladen. Die 
eisenbeschlagenen Holzräder wurden 
mit Lappen umwickelt, damit sie in der 
Nacht nicht so viel Lärm erzeugten, und 
die Brennutensilien dann vorsichtig zu 
einer bekannten Familie im Nachbar-
dorf befördert.

Am nächsten Morgen um sechs Uhr 
wurde mit der Faust an die Tür des 
mutmaßlichen Übeltäters geklopft. Die 
Stimme des Dorf-Hilfspolizisten brüllte: 
„Machen sie auf! Hier ist die Polizei! 
Sie haben Schnaps gebrannt! Das ist 
verboten! Leugnen sie nicht. Wir wissen 
alles. Wir werden Ihre Brennanlage be-
schlagnahmen.“

Der Schnapsbrenner gab sich natür-
lich völlig überrascht. Er wusste von 
nichts. Bei ihm wurde auch keine Brenn-
anlage gefunden. Da musste ihn wohl 
jemand fälschlich denunziert haben. 

Hunger (1946)

Zwei alte Hasen bei der Polizei 
erzählten von der Nachkriegszeit: 

Es war 1946 in einer zerstörten Groß-
stadt im Ruhrgebiet. Die beiden waren 
von den Engländern, die als Besatzungs-
macht die Verwaltung übernommen 
hatten, zu polizeilichem Ordnungsdienst 
bestimmt worden. Ausgestattet mit al-
ten Militärjacken ohne Schulterstücke, 
weißen Armbinden mit der Aufschrift 
Polizei sowie mit je einem Holzschlag-
stock wurden sie auf Streife geschickt.

In einer Nacht, als sie durch die 
Trümmerviertel streiften, kamen sie an 
ein großes, einzeln stehengebliebenes 
Haus. Es war hell erleuchtet. Laute Mu-
sik klang heraus, und viele lachende 
Frauen- und Männerstimmen waren zu 
hören. Vor dem Haus standen mehrere 
Autos, vorwiegend britische Militärfahr-
zeuge. Ab und zu kamen einzelne Män-
ner heraus, um von außen an die Wand 
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Das Präventionsportal PolizeiDeinPartner.de bietet allen Bürgern, Unternehmen, Institutionen und
Behörden die Möglichkeit, sich online über einzelne Themenbereiche der kriminalpolizeilichen Prä-
vention umfassend zu informieren.
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Internet und Mobilfunk
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Und viele mehr.
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und Downloads

Monatlicher Newsletter

Kriminalpolizeiliche
Beratungsstellen

Bußgeldrechner

INFORMIEREN. AGIEREN. VORBEUGEN.

Das Präventionsportal

VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH
Anzeigenverwaltung
Ein Unternehmen der Gewerkschaft der Polizei

Forststraße 3a, 40721 Hilden
Telefon 0211/7104-0, Telefax 0211/7104-174
av@vdpolizei.de, www.vdpolizei.de

www.PolizeiDeinPartner.de
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zu pinkeln. In dem Haus wurde offenbar 
gefeiert. Durch ein Fenster konnten die 
Hilfspolizisten sehen, dass es dort zu 
essen und viel zu trinken gab.

„Mann, hab ich einen Hunger“, sagte 
der eine. „Ich auch. Ich habe nicht mal 
ein Pausenbrot mit“. Beide gingen wei-
ter ihre Streife. Nach einiger Zeit kamen 
sie wieder an dem Haus vorbei, blieben 
stehen und schauten hinüber.

„Komm mal mit“, sagte einer und 
ging voraus zur nahe gelegenen Wache. 
Dort holte er eine kräftige Rohrzange 
hervor und besprach mit seinem Kol-
legen seinen Plan: Sie gingen wieder 
zu dem Haus, in dem gefeiert wurde. 
Einer stand Schmiere und der andere 
montierte von einem der Fahrzeuge ein 
Rad ab. Das rollte er ein Stück die Straße 
hinunter und wartete. Der erste lief jetzt 
in das Haus und schlug Alarm. Ein Dieb 
habe von einem der Fahrzeuge ein Rad 
gestohlen und sein Kollege verfolge den 
Täter. Mehrere Männer stürmten auf die 
Straße und sahen den Hilfspolizisten, 
der langsam das Rad zurück zu dem 
bewussten Haus rollte. Außer Atem be-
richtete er, er habe den Kerl leider nicht 
erwischt, aber das Rad habe er retten 
können. In dieser Nacht gab es für die 
beiden genug zu essen, und „gesoffen“ 
haben sie auch. 

Rechtsstaatlichkeit kommt  
nicht über Nacht (1949)

Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland in 
Kraft. Nach der Katastrophe durch den 
deutschen Unrechtsstaat unter den Nati-
onalsozialisten wurde ein Neuanfang für 
Deutschland möglich – ein Neuanfang 
auf einer Rechtsbasis für einen einzig-
artigen Rechtsstaat.

Aber Rechtsstaatlichkeit in der Funk-
tion entsteht nicht über Nacht, allein 
durch Inkrafttreten einer vorbildlichen 
Verfassung. Sie ist viel mehr als das, was 
man gesetzlich regeln kann. Sie muss im 
Grundgesetz wurzeln und im Bewusst-
sein der staatlichen Akteure wachsen 
– der Akteure der Gesetzgebung, der 
Vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung. Dieses Bewusstsein muss 
das Handeln der Akteure bestimmen, 
orientiert an dem höchsten Wert: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt“ (Art. 
1 Abs. 1 GG) – Die Polizei ist bekanntlich 
Teil der vollziehenden Gewalt.                   

     
                                   Gerhard Neumann

Seinen 70. Geburtstag hat der Eh-
renvorsitzende des Berliner Landes-
bezirks der Gewerkschaft der Poli-
zei (GdP), Burkhard von Walsleben, 
Mitte Mai in der Geschäftsstelle mit 
ehemaligen und heutigen Mitstrei-
tern gefeiert. Unter den rund 60 Gra-
tulanten waren neben Innensenator 
Frank Henkel, Polizeipräsident Klaus 
Kandt und Polizeipräsident a.D. Georg 

Berlins GdP-Chefin Kerstin Philipp beglückwünschte den Jubilar Burkhard von Walsleben.   
                      Foto: Michael Laube 

Auch Berlins Innensenatorsenator Frank Henkel ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu 
gratulieren.                                    Foto: Silvia Brinkhus

Schertz weitere hochrangige Vertreter 
aus Politik, Polizei und Wirtschaft. Bur-
khard von Walsleben war von 1986 bis 
1996 Vorsitzender der GdP Berlin und 
Mitglied im GdP-Bundesvorstand. Als 
Vorsitzender der Volker-Reitz-Stiftung 
engagiert er sich seit Jahren für hilfs-
bedürftige Beschäftige, deren Ange-
hörige und Projekte im Bereich der 
Inneren Sicherheit und Ordnung. 

Silvia Brinkhus
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Euro1)0, Bezügekonto für den
öffentlichen Sektor

Seit ihrer Gründung als Selbsthilfeeinrichtung für den öffentlichen Dienst im Jahre 1921 betreut die BBBank erfolgreich
Beamte und Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor. Dank dieser langjährigen Erfahrung und Historie als Beamtenbank in
Verbindung mit einem besonderen Produkt- und Dienstleistungsangebot sind wir bis heute bevorzugter Partner der
Beschäftigten des öffentlichen Sektors.
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0,– Euro Bezügekonto1)

• Kostenfreie Kontoführung inkl. BankCard
und viele weitere attraktive Extras!

Abruf-Dispokredit 1)

6,99 % Sollzinssatz (veränderlich) p. a.2)

Beispiel:
Nettodarlehensbetrag 10.000,– Euro
Laufzeit 12 Monate
Sollzinssatz (veränderlich) 6,99 % p. a.
Effektiver Jahreszins 7,18 %

Den günstigen Abruf-Dispokredit bieten wir Ihnen in Abhängigkeit Ihrer Bonität
bis zu einem Nettodarlehensbetrag in Höhe von max. 75.000,– Euro und für eine
Laufzeit von bis zu 4 Jahren an (Verlängerung möglich).

0,– Euro Depot1)
• Einfacher und kostenfreier Depotübertrag

Jetzt informieren:
www.bezuegekonto.de oder
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei)
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Sanktionen angemessen anzuwenden, 
um wenigstens Signale zu setzen, dass 
es so nicht weiter gehen darf.

Die minimalen gesetzlichen Ver-
schärfungen, zum Beispiel für Straftaten 
gegen Polizeibeamte sowie Feuerwehr- 
und Rettungsdienstkräfte, haben lange 
auf sich warten lassen und sind keines-
wegs ausreichend. Mein Eindruck ist, 
dass Politiker immer noch nicht erkannt 
und begriffen haben, wohin das führen 
kann und den Mahnern eher Schwarz-
malerei vorwerfen und ihre Einwen-
dungen oftmals bagatellisieren, anstatt 
sie ausdrücklich ernst zu nehmen.

Der Verweis auf die angeblich „gute“ 
Polizeiliche Kriminalstatistik ist eine 
jährlich wiederkehrende und beliebte 
Augenwischerei gegenüber der Be-
völkerung, insbesondere durch die 
Innenpolitiker. Viele der Betroffenen 
erstatten keine Anzeigen mehr, denn sie 
haben – zunehmend resignierend – die 
Aussichtslosigkeit einer erfolgreichen 
und angemessenen Verurteilung von 
Tätern vor Augen. Gerade Polizeibe-
amte können ein Lied davon singen und 
vertrauen dem Rechtsstaat (oder besser 
Rechtsmittelstaat?) vielfach nicht mehr. 

Das ständig verharmlosende Einstel-
lungsverhalten der Staatsanwaltschaf-
ten und die unendlichen Bewährungs-
erneuerungen durch Gerichte lassen die 
Geschädigten resignieren und die Täter 
triumphieren. 

Was nützt die bei – insbesondere – 
schwerwiegenden Straftaten gebets-
mühlenartig wiederholte Aufforderung 
der jeweils angeblich hoch betroffenen 
Politiker, der Bürger möge nicht weg-
schauen, sondern handeln, Zivilcou-
rage zeigen? Doch welche rechtlich 
korrekten Eingriffsmöglichkeiten dieser 
in besonderen Situationen hat und wel-
che hohen rechtlichen Risiken er dabei 
eingeht, wird leider nicht hinreichend 
publiziert.

Immerhin wäre es ein kleiner Beitrag, 
vor allem den außerhalb der Polizei be-
troffenen Personengruppen wenigstens 
eine fallbezogene Schulung zu den so-
genannten Jedermannrechten (gesetz-
lich formulierte Abwehrrechte) ebenso 
anzubieten wie eine deeskalierende 
Kommunikationstechnik, um diesen 
mutigen Menschen eine verlässliche, 
verhältnismäßige und rechtlich korrekte 
Handlungsbasis an die Hand zu geben, 
wenn die „Obrigkeit“ – wie so oft man-
gels Personal – nicht erreichbar oder 
schnell präsent ist. Damit wird wenig-
stens eine grundsätzliche Sicherheit im 
besonderen Fall erreicht und rechtliche 
Unklarheiten werden deutlich verrin-

gert. Ich mache das seit nunmehr zwei 
Jahren gemeinsam mit einem fach-
kundigen Partner sehr erfolgreich mit 
steigender Nachfrage der Institutionen 
und besten Rückmeldungen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. Das ist 
zwar ein bescheidener Versuch, aber 
er ist den Aufwand allemal wert. Um 
Nachahmung wird gebeten! Der Bedarf 
ist – leider – da und sehr groß! Und er 
wird noch größer werden – da bin nicht 
nur ich mir sicher!

Hans-Jürgen Wieben, Reppenstedt

In dem Artikel weist der Verfasser 
mehrfach daraufhin, dass die Buß-
geldstellen die Ordnungswidrigkeiten 
durch Ausländer nicht verfolgen, weil 
sie dadurch keinen „Erlös“ haben, im 
Klartext kein Geld bekommen. Auch in 
Berichten der örtlichen Presse wird nur 
immer dargelegt, wie viel „Gewinn“ 
die jeweiligen Behörden durch die Ver-
kehrsüberwachung gemacht haben. Es 
wird deutlich, dass die Verkehrssicher-
heit nur am Rande eine Rolle spielt. 

Da ich in meiner dienstlichen Tä-
tigkeit auch mit Fahrerermittlungen 
befasst bin, kann ich auch sagen, dass 
in vielen Bereichen unter dem Ein-
satz möglichst geringer Mittel versucht 
wird,einen höchstmöglichen Ertrag zu 
erlangen. So werden in vielen Anlagen 
Bilder von sehr schlechter Qualität ge-
macht, die Anhörungsbögen werden 
mit passbildgroßen Abdrücken des Tat-
fotos versehen, auf denen bestimmt 
keine Person identifiziert werden kann. 
Äußert sich der angeschriebene Halter 
nicht eindeutig, wird die Polizei mit der 
Ermittlung beauftragt. Das ist einfach 
und kostet die Kommune auch kein 
Geld.

Wenn schon kommunale Verkehrs-
überwachung, dann mit Mindeststan-
dards für die Qualität der Überwachung 
und auch der Bearbeitung (am besten 
ohne Inanspruchnahme der Polizei). 
Und ganz wichtig, auch der Verpflich-
tung, die Verstöße durch Ausländer zu 
ahnden.           Jörg Siebert, Bovenden

Zu: „EU-Knöllchen“ und mehr 
Transparenz bei der MPU,          

DP 5/14

Am 3.Dezember 2013 bei Nancy auf 
der vierspuren Autobahn A 33 bei einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 110 
Stundenkilometer mit 119 gemessen 
(abzüglich Gerätetoleranz +/- 3 bleiben 
116 relevant). Dafür flattert mir im April 
die Verwarnung der zentralen Bußgeld-
behörde in Rennes/Frankreich auf vier 
Seiten in fehlerlosem Deutsch ins Haus: 
„Gleich bezahlen: 45 Euro, später be-
zahlen 65 Euro und noch länger warten 
kostet 180 Euro!“

Ich frage mich nur, warum schließt 
unsere Regierung ein Abkommen, das 
ihre Bürger bei der Strafverfolgung im 
Ausland wesentlich schlechter stellt 
als im eigenen Land, und hierzu noch 
die Halterdaten liefert: Verjährungsfrist 
bei Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten in 
Deutschland nur drei Monate (siehe: Pa-
ragraf 87b Nr. 6 IRG); Missachtung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, 
eine Überschreitung von sechs Kilome-
tern pro Stunde auf einer Autobahn bei 
einem Limit von 110 ist meines Erach-
tens nicht verfolgungsrelevant. (Untere 
Bußgeldschwelle 70 Euro gemäß Pa-
ragraf 87b, Ziff.2 IRG). Aus einer Ba-
gatellverwarnung (45 Euro – übrigens 
niedrigster Tarif in Frankreich) erlauben 
wir Frankreich durch formale Tricks 
einen vielfachen Betrag zu konstruie-
ren, der dann beim nächsten Besuch in 
Frankreich bis zur Beschlagnahme des 
Fahrzeugs als Sicherheitsleistung füh-
ren kann, was in Deutschland rechtlich 
so nicht möglich wäre.

Unser Nachbarland bewegt sich bei 
der Verfolgung solcher Bagatellverstöße 
zum Nachteil deutscher Staatsangehöri-
ger in einem Bereich, den Deutschland 
nicht tolerieren, geschweige denn noch 
Beihilfe hierzu leisten dürfte. Was nüt-
zen mir ausgewogene Vorschriften und 
gerechtes Verwaltungshandeln hierzu-
lande, wenn unsere Regierung anderen 
Staaten Möglichkeiten der Strafverfol-
gung zugesteht, die im eigenen Land 
undenkbar sind. Ich habe vernünfti-
gerweise das Geld bezahlt. Das Verfah-
ren ist so professionell organisiert, man 
kann online mit Kreditkarte bezahlen 
und erhält sogar eine Quittung.

Als einst in internationaler Rechtshil-
fe erfahrener Kriminalbeamter in einer 
grenznahen Dienststelle bin ich erstaunt 
wie Europa inzwischen zusammenge-
wachsen ist, zumindest beim „Abzo-
cken“. In der internationalen Rechts-
hilfe, wenn es um schwere Straftaten 
geht, dann findet man sicher nach wie 
vor irgend einen, der noch Sand ins 
Getriebe schüttet.

Hans-Jürgen Maier, Baden-Baden

Was man in dem Bericht vom Ver-
kehrsgerichtstag 2014 lesen kann, ist für 
einen Verkehrssünder wie mich ja ganz 
interessant, die tatsächlichen Probleme 
liegen aber zwischen den Zeilen. 

forum
LESERMEINUNG Fortsetzung von Seite 3
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DIE BEKÄMPFUNG DES
WOHNUNGSEINBRUCHS
Ein Lehr- und Studienbrief für die Polizei
Von Frank Kawelovski

DER AUTOR
Frank Kawelovski, Jahrgang 1960.

1980 Eintritt in die nordrhein-westfälische Polizei. 1989
Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt,

1995 – 2012 Autor mehrerer Bücher und Fachartikel zu
polizeiwissenschaftlichen und kriminologischen Themen,

1995 – 2010 nebenamtlicher Dozent an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung Gelsenkirchen in den
Fächern Kriminologie und Kriminaltechnik.

Seit 2007 hauptamtlich Sachbearbeiter für Einbruchs-
diebstähle bei der Essener Kriminalpolizei.

Dieser Studienbrief widmet sich dem Wohnungsein-

bruchsdiebstahl und seiner Bekämpfung durch die Po-

lizei. Im ersten Teil beleuchtet der Autor wer die Täter

sind, wie sie planen, fühlen und handeln. Im zweiten

Teil erörtert er die Maßnahmen, die Polizeibeamte er-

greifen können, die mit dem Delikt Wohnungseinbruch

befasst sind. Dabei beschränkt er sich nicht auf eine ka-

taloghafte Darstellung aller erdenklichen kriminaltakti-

schen und -technischen Maßnahmen. Er wirft vielmehr

ein kritischer Blick darauf, was sich in der Vergangen-

heit bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchs als

wirksam und was als weniger wirksam erwiesen hat.

Zwar stößt die Polizei hier in vielerlei Hinsicht an ihre

Grenzen. Dennoch gibt es Erfolg versprechende Maß-

nahmen bei der Einbruchsbekämpfung, die zum Teil

jedoch wenig verbreitet sind. Diese stärker in den Fo-

cus der Betrachtung zu stellen und damit einen Beitrag

zu verbesserten Aufklärungsquoten zu leisten, ist ein

erklärtes Ziel des Autors.

Dateiname: DP_0614_Wohnungseinbruch.pdf; Nettoformat:(210.00 x 280.00 mm); Datum: 12. May 2014 13:01:37; PDF-CMYK für Apogee; L. N. Schaffrath DruckMedien



 6 – 2014 DEUTSCHE POLIZEI    37

SENIOREN

S
EN

IO
R

EN

Liebe Kolleginnen, liebe Kolle-
gen, vor wenigen Wochen hat 
unsere 7. Bundesseniorenkon-

ferenz stattgefunden. Die Delegierten 
haben als Vertreterinnen und Vertre-
ter aller Seniorinnen und Senioren in 
unserer Gewerkschaft die Ziele für die 
nächsten vier Jahre festgelegt. Der Bun-
desseniorenvorstand hat nun die Aufga-
be, diese im Interesse der Seniorinnen 
und Senioren umzusetzen.

Aus meiner Sicht sind weitere wich-
tige Aufgaben der künftigen Arbeit 
die Umsetzung der Satzungsrechte von 
Seniorinnen und Senioren in allen Lan-
desbezirken und den Bezirken Bundes-
polizei und Bundeskriminalamt (zum 
Beispiel Ordentliche Delegierte beim 
Bundeskongress).

Ferner ist es wichtig, dass sich Ak-
tive und Senioren gegenseitig achten 
und respektieren. Es muss die Erkennt-
nis greifen, dass Seniorenpolitik eine 
Zukunftspolitik für alle Mitglieder ist. 
Der solidarische Umgang und das Ver-
ständnis für die Probleme des Einzelnen 
müssen nach meiner Auffassung das 
Hauptziel einer zukunftsorientierten 
Gewerkschaftsarbeit sein. Die wohl 
wichtigste Aufgabe in den nächsten 
Jahren ist, sich für den Erhalt und die 
Verbesserung der Rechte von Senio-
rinnen und Senioren einzusetzen.

Der neue – nun auf fünf Funktionen 
erweiterte – Geschäftsführende Bundes-
seniorenvorstand ist aufgrund der Wahl-
en in der glücklichen Lage, die Interes-
sen von Rentnern und Versorgungs-
empfängern innerhalb des Vorstandes 
zu reflektieren. Die Aufgabenverteilung 
im Geschäftsführenden Bundessenio-
renvorstand ist nach dem Motto der 7. 
Bundesseniorenkonferenz „Erfahrung 
gestaltet Zukunft“ vorgenommen wor-
den. Die stellvertretenden Vorsitzenden 
Klaus-Peter Leiste aus Hamburg und der 
Nordrhein-Westfale Bernd Kohl (NRW) 
werden sich um die Aufgabengebiete 
Versorgungs- und Rentenrecht küm-
mern. Als Zusatzaufgabe wurde Klaus-
Peter Leiste die Koordinierung mit der 
Jungen Gruppe übertragen, Bernd Kohl 
wird zudem die Koordinierung für die 
Bundesseniorenreisen übernehmen. 
Unsere Brandenburger Kollegin Sigrid 
Graedtke wird als Schriftführerin wie 
bisher für die Erstellung der Protokolle 

Wahlig appelliert: An Seniorenarbeit beteiligen
verantwortlich sein und hat zusätzlich 
die Aufgabe der Koordinierung mit der 
Frauengruppe übernommen. H. Werner 
Fischer aus Baden-Württemberg wird 
als stellvertretender Schriftführer die 
Schriftführerin unterstützen. Als Zu-
satzaufgaben wurden ihm der Internet-
auftritt der Seniorengruppe (Bund) und 

die Öffentlichkeitsarbeit des Bundesse-
niorenvorstandes anvertraut. Ich werde 
als Bindeglied zum Geschäftsführenden 
Bundesvorstand und dem Bundesvor-
stand wirken. Ferner übernehme ich 
alle Grundsatzangelegenheiten.

Am 7. und 8. April durfte ich Gast 
der Bundesjugendkonferenz unter dem 
Motto „Wir sind unsere Zukunft“ sein. 
Dabei wurde deutlich, dass unsere 
jungen Kolleginnen und Kollegen die 
Erfahrung der Seniorinnen und Seni-
oren in unserer Gewerkschaft für ihre 
Arbeit nutzen wollen. Dies wurde an 
dem angenommenen Antrag „Bündnis 
der Generationen“ sehr deutlich. Darin 
wird die intensive Zusammenarbeit mit 
der Seniorengruppe gefordert. Ich ha-
be diesen Antrag so verstanden, dass 
für die künftige Arbeit unserer jungen 
Kolleginnen und Kollegen die Erfah-
rungen von Seniorinnen und Senioren 
erwünscht sind.

In seiner ersten Sitzung nach der 
Bundesseniorenkonferenz befasste sich 
der Bundesseniorenvorstand im Mai 
unter anderem mit den Themen APS, 

Bundesseniorentag 2015 in Frankfurt 
und insbesondere mit den von der Se-
niorenkonferenz angenommenen An-
trägen. Ein wesentlicher Punkt war 
hier die Vorbereitung der Anträge zur 
Weiterleitung an den Bundeskongress 
im November in Berlin. Diese Anträ-
ge befassten sich unter anderem mit 

Themen zu Versorgung und Renten, 
der Gesundheitspolitik und der Pfle-
gebedürftigkeit. In einer der nächsten 
Ausgaben von „DEUTSCHE POLIZEI“ 
werden wir näher über diese Anträge 
berichten.

Mein besonderer Dank gilt dem bis-
herigen Geschäftsführenden Bundes-
seniorenvorstand für seine geleistete 
Arbeit. Ein ebensolcher Dank gilt auch 
allen Kolleginnen und Kollegen, die 
in den Landesbezirken und Bezirken 
und insbesondere in den Kreisgruppen 
aktive Seniorenarbeit leisten. Ohne sie 
wäre eine erfolgreiche Seniorenarbeit 
nicht möglich. 

Ich rufe alle Seniorinnen und Seni-
oren auf, sich tatkräftig an der Arbeit 
vor Ort zu beteiligen. In unserer Ge-
werkschaft wird Seniorenarbeit gelebt. 
Alle Kolleginnen und Kollegen, die kurz 
vor dem Ruhestand stehen, möchte ich 
bitten, nicht unsere Gewerkschaft zu 
verlassen, sondern sich im Ruhestand an 
der Seniorenarbeit vor Ort zu beteiligen. 

Winfried Wahlig, 
Bundesseniorenvorsitzender

Konzentrierte Beratung der Anträge auf der 7. GdP-Bundeseniorenkonferenz Mitte März in 
Potsdam.                                                                                              Foto GdP/Immel
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Politiker aller Fraktionen wei-
sen gern auf den demogra-
fischen Wandel hin und be-

kräftigen, dass alles getan werden 
muss, damit ältere Menschen mög-
lichst lange in ihren eigenen vier Wän-
den leben können. Umso erstaunlicher, 
dass die Zuschussförderung ab dem 
Haushalt 2012 dem Rotstift zum Opfer 
fiel. „Die neue Bundesregierung hat 
nun die Chance, dies zu korrigieren, 
bevor noch mehr Zeit vertan wird“, 
mahnte die BAGSO-Vorsitzende und 
ehemalige Bundesfamilienministerin 
Prof. Dr. Ursula Lehr. 2030 wird knapp 
ein Drittel der Deutschen älter als 65 
Jahre sein, so die 2011 im Auftrag 
des Bundesbauministeriums durch-
geführte Studie „Wohnen im Alter“. 

„Wohnen im Alter“ muss wieder auf die 
Tagesordnung der Bundesregierung

Die Uhr tickt! Die Deutschen werden immer älter, ihr Wohnraum auch – 
nur leider ist er in aller Regel nicht altersgerecht. Schon jetzt fehlen min-
destens 2,5 Millionen barrierearme Wohnungen, Tendenz steigend. Auf 
diese brisante Entwicklung muss die Bundesregierung dringend reagie-
ren, fordern die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen 
(BAGSO) und der Verband Wohneigentum in einer Pressemitteilung. 
Zuschüsse im Rahmen des KfW-Programms „Altersgerecht Umbauen“ 
wären ein erster wichtiger Schritt.

Bisher leben nur deutlich unter zehn 
Prozent aller Senioren in einigermaßen 
barrierefreien Haushalten.

Mit dem KfW-Programm „Alters-
gerecht Umbauen“ steht zwar ein 
sinnvolles Förderinstrument zur Ver-
fügung, nur ist es kreditbasiert und 
damit wenig für die Hauptzielgruppe 
Senioren geeignet, da sich Menschen 
im Alter nicht mehr mit Schulden be-
lasten wollen oder Schwierigkeiten ha-

ben, ein Darlehen zu erhalten. „Auch 
ist für eine Reihe sinnvoller Einzelmaß-
nahmen ein Kredit überdimensioniert, 
aber ein Zuschuss eine gute Motivation 
zu handeln“, so Hans Rauch, Präsident 
des Verbandes Wohneigentum. Für die 
dringendsten Umbauten ist also ein 
Zuschuss-programm notwendig.

Diesen Zuschuss gab es kurzzeitig 
im Rahmen des 
KfW-Förderpro-
gramms, doch 
wurde dieser 
rund eineinhalb 
Jahre nach sei-
ner Einführung 
im Mai 2011 
wieder gestri-
chen. Zu wenig 
Zeit, um einer 
breiten Öffent-
lichkeit bekannt 
zu werden. „Ei-
ne Neuauflage 
– wie sie im Ko-
alitionsvertrag 
in Aussicht ge-
stellt wird – ist 
vor dem Hinter-
grund der de-
mografischen 
E n t w i c k l u n g 
dringend gebo-
ten“, sagte Prof. 
Lehr. Nur sollte 
der Zuschuss 
diesmal langfri-
stig verfügbar 

sein und durch gezielte Öffentlich-
keitsarbeit bekannt gemacht wer-
den. Rauch wiederum fordert: „Eine 
Umgestaltung des Wohnraums muss 
gut durchdacht sein. Dafür braucht 
es planungssichere Finanz- und För-
dermittel.“

Die demografische Entwicklung 
macht eine Zuschuss-Variante des 
Förderprogramms „Altersgerecht Um-
bauen“ nach Ansicht von BAGSO und 
Verband Wohneigentum zwingend not-
wendig. Beide Verbände bieten an, 
die Ausgestaltung und Öffentlichkeits-
arbeit zu unterstützen. Weitere Infos 
unter: www.bagso.de               

PM/hmue

Delegierte des Altenparlaments sitzen Im 
Plenarsaal des Schweriner Landtages und 
verfolgen die Aussprache. Die 71 Delegier-
ten befassen sich mit den Themen Gesund-
heit, Wohnen und Mobilität im Alter. Eine 
Forderung betrifft die medizinische Versor-
gung alter Menschen. 
       Foto: Jens Büttner/ZB/dpa

SENIOREN
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Auch geschiedene Ehepartner ster-
ben teilweise noch vor deren eigenem 
Rentenbezug. Dann besteht die Mög-
lichkeit, die Kürzung der Versorgung 
durch einen Antrag beim Träger der 
Beamtenversorgung (oder bei Ange-
stellten bei der gesetzlichen Renten-
versicherung) anzupassen, bei älteren 
Scheidungen häufig ganz aufzuheben 
(Paragraf 37 Versorgungsausgleichs-
gesetz (VersAusglG). Dieser Antrag 
wirkt allerdings erst auf den nächsten 
Monatsersten nach Antragstellung. 
Die alte Rechtslage sah noch auf das 
Datum des Todes des Ehepartners 
rückwirkende Anpassungen/Aufhe-
bungen der Kürzung der Beamtenver-
sorgung vor und war regelmäßig mit 
erheblichen Nachzahlungen verbun-
den. Damit ist nach der neuen Rechts-
lage Schluss.

 Was aber, wenn der Versorgungs-
empfänger vom Tod des geschiedenen 
Ehepartners gar nichts erfährt. Pech 
gehabt, sagen die Gerichte. Die zwi-
schenzeitlichen Kürzungsbeträge kön-
nen von dem Träger der Beamtenver-
sorgung vielfach nicht zurückgefordert 
werden, auch wenn sich über Jahre 
ganz erhebliche Summen angesam-
melt haben. Erst nach Antragstellung 
bei der Beamtenversorgung besteht 
die Möglichkeit der künftigen Än-
derung. Die gesetzliche Rentenver-
sicherung als Versicherung des ver-
storbenen Ehepartners kann nicht 
auf Schadensersatz in Anspruch ge-
nommen werden. Das Nicht-Mitteilen 
eines Todes ist keine Pflichtverletzung 
des gesetzlichen Rentenversicherers. 
Es gibt dort keine entsprechende Be-
ratungspflicht für Nicht-Mitglieder; so 
sprach zuletzt das Oberlandesgericht 
Hamm (OLG Hamm – 11 U 33/13).

Ausdrücklich offen gelassen – aber 
bewusst angesprochen – hat jenes 
Gericht die Frage, ob der Träger der 
Beamtenversorgung zur Unterrichtung 
„seines“ Versorgungsempfängers/in 
im Rahmen der Dienst- und Fürsor-

Ehescheidung: Aus den Augen, aus dem Sinn?
Die Ehescheidung ist vollzogen, der Versorgungsausgleich durchgeführt 
und dann verlieren sich die Geschiedenen aus den Augen. Erst mit Ein-
tritt in den Ruhestand kommt der geschiedene Ehepartner den Beam-
tinnen und Beamten wieder in den Sinn, da der Versorgungsausgleich 
nun zu einer Kürzung der eigenen Versorgung führt. Auch hier verfliegt 
der Schmerz mit der Zeit, das Übel wird ertragen.

gepflicht verpflichtet ist. Aufgrund 
gesetzlicher Meldepflichten wird die 
Nachricht vom Tode des ausgleichsbe-
rechtigten Mitgliedes der gesetzlichen 
Rentenversicherung an die Träger der 
Beamtenversorgung mitgeteilt. Die 
Wirklichkeit sieht leider so aus, dass 
derartige Unterrichtungen seitens des 
Trägers der Beamtenversorgung viel-
fach unterbleiben und dort weiterhin 
jene Kürzungen einbehalten werden, 
die später aufgrund des Versterbens 
niemals mehr von der gesetzlichen 
Rentenversicherung für den Ehepart-
ner abgefordert werden können. Die 
Träger der Beamtenversorgung vertre-
ten bisher in jenen Fällen vielfach die 
Auffassung, dass es nicht ihre Aufgabe 
sei, die Geschiedenen im Auge zu 
behalten und das Gesetz seit dem 1. 
September 2009 eine Anpassung oder 
Aufhebung der Kürzung der Beamten-
versorgung erst auf Antrag und mit 
Wirkung zum nächsten Monatsersten 
vorsehe. Der Versorgungsempfänger/
in müsse sich selbst darum kümmern, 
ob der Ex-Ehepartner noch lebe.

Sollte einem Versorgungsempfän-
ger/in von dem eigenen Träger der 
Beamtenversorgung nicht zeitnahe das 
Versterben des geschiedenen Ehepart-
ner trotz dortiger positiver Kenntnis 
mitgeteilt werden, so dürften nach dem 
obigen Urteil gute Chancen auf eine 
Geltendmachung von Schadenersatz 
aus einer dortigen Dienstpflichtverlet-
zung bestehen. Das OLG Hamm sieht 
mit dem Wirksamkeitszeitpunkt zum 
nächsten Monatsersten nach einer An-
tragstellung nach Paragraf 37 VersAus-
glG einen sachlichen Grund für eine 
Mitteilung durch den Träger der Be-
amtenversorgung an den betroffenen 
Versorgungsempfänger/in, dass der 
geschiedene Ehepartner verstorben 
ist. Derartige Mitteilungspflichten der 
Träger der Beamtenversorgung erge-
ben sich nach einer vom Verfasser er-
wirkten Entscheidung des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofes (Bay.VGH – 

3 ZB 05.1894) wohl zwingend aus dem 
beamtenrechtlichen Fürsorgeprinzip. 
Die ureigenste Dienstherrenpflicht ge-
bietet es, zu den beamtenrechtlichen 
Rechtsbeziehungen über die Besol-
dung und Versorgung Auskunft zu 
geben beziehungsweise Mitteilungen 
zu machen. 

War der verstorbenen Ehepartner 
bereits selbst im Rentenbezug, so ist 
eine Anpassung dann noch möglich, 
wenn nicht mehr als 36 Monate Leis-
tungen bezogen wurden. Über ein 
Abänderungsverfahren zum Versor-
gungsausgleich nach dem Versterben 
des geschiedenen Ehepartners kann 
diese strenge 36-Monats-Frist gege-
benenfalls noch umgangen und dem 
Versorgungsempfänger/in weitere 
Kürzungen künftig erspart werden. 
Ein ehemaliger Beamter der Polizei 
Hamburg spart nach einem derartigen 
Vorgehen für den Rest seines Lebens 
1.000 Euro monatlich.

Vor dem 1. September 2009 galt 
eine 24-Monats-Frist mit der entschei-
denden Einschränkung, dass auch 
Leistungen an Hinterbliebene – zum 
Beispiel an Witwer und Witwen – Be-
rücksichtigung fanden. Das führte im 
Ergebnis vielfach dazu, dass ein ent-
sprechender Antrag abgelehnt wurde, 
weil der Ehepartner zwar weniger als 
24 Monate Leistungen bezogen hatte, 
aber an den hinterbliebenen neuen 
Ehepartner aus dem übertragenen 
Versorgungsausgleich eine Witwer- 
beziehungsweise Witwenrente gezahlt 
wurde. Nach neuem Recht bezieht 
sich die 36-Monats-Frist ausschließ-
lich auf Leistungen direkt an den ver-
storbenen Ehepartner. Eine Vielzahl 
vergleichbarer Fälle dürfte bei den 
Mitgliedern aus Unkenntnis über die 
Rechtslage noch „schlummern“. Auch 
aktive Beamte/innen – sowie Ange-
stellte als Mitglieder der gesetzlichen 
Rentenversicherung – können einen 
entsprechenden Antrag nach Paragraf 
37 VersAusglG stellen, und zwar zu 
jedem Zeitpunkt nach Bekanntwerden 
des Versterbens des geschiedenen und 
noch nicht im Rentenbezug befind-
lichen Ehepartners. Der Eintritt in den 
eigenen Ruhestand muss nicht abge-
wartet werden und sollte auch nicht.                                

Bernd Stege, 
Rechtsanwalt in Bremen
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das Thema Tu-
ning beantwor-
tet. In dem Ex-
emplar ist es dem 
Autor gelungen, 
in jedem Kapitel 
die wichtigsten 
Informationen 
auf verständ-
liche Art und 
Weise weiterzu-
geben. In Bezug 

auf – beispielsweise – Umbauten am 
Fahrwerk, Motorraum oder der Ka-
rosserie werden auf 208 Seiten alle 
Fragen beantwortet. „Tuning-Street 
legal“ ist ein empfehlenswertes Buch 
für alle, die ihr Auto nicht nur nutzen, 
um bequem zum Arbeitsplatz oder 
in den Supermarkt zu kommen. Alle 
rechtlichen Informationen sind gefil-
tert und leicht verständlich aufbereitet. 
Ein geeignetes Buch für unerfahrene 
sowie erfahrene Tuner, die sich sicher 
auf der Straße bewegen möchten.

TUNING: street legal - Fahrzeug-Tuning 
mit Köpfchen statt Punkten, Thomas 
Bauer, Keba-Verlag, 2013, 208 Seiten, 
29,95 Euro, ISBN 9783981553000 
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„In keiner anderen europäischen 
Hauptstadt ist die Präventionsarbeit 
der Polizei so weit vorangeschritten 
wie in Berlin.“ Zu dem Ergebnis ka-
men hochrangige türkische Polizei-
beamte aus An-
kara bei einem 
Besuch Berlins. 
Sie hatten zuvor 
die wichtigsten 
e u r o p ä i s c h e n 
Städte besucht, 
um sich über die 
polizeiliche Prä-
ventionsarbeit 
zu informieren. 
Grund genug, 
die erfolgreiche 
Arbeit der Berliner Polizei ausführlich 
zu betrachten. Mit der Amtsübernah-
me des damaligen Polizeipräsidenten 
Dieter Glietsch im Jahr 2003 wurde 
der zweiten Säule polizeilicher Arbeit, 
der Prävention, endlich der dringend 
notwendige Raum gegeben. Glietsch 
hatte erkannt, dass Kriminalität mit 

Wie schon das erste Buch von Autor 
Thomas Bauer ist auch der Nachfolger 
ein Ratgeber, der alle Fragen rund um 

Prävention in Polizei und 
Gesellschaft

repressiven Mitteln allein nicht nach-
haltig zu bekämpfen war. Hauptkom-
missar Michael Ambros, einer der 
Präventionsbeauftragten, schildert 
aus seiner Sicht die Entwicklung der 
Prävention, die eng verbunden ist mit 
seinem eigenen dienstlichen Werde-
gang. Er erklärt auf anschauliche und 
kurzweilige Art die wichtigsten Pro-
jekte, beschreibt das vorhandene Ver-
netzungspotential, zeigt auf, welche 
Chancen die präventive Arbeit bietet, 
weist aber auch auf deren Grenzen 
hin. Mit dem Buch will er motivieren 
und animieren – zum Nachahmen, zum 
Weiterentwickeln, zum Bessermachen. 

Prävention in Polizei und Gesellschaft, 
Michael Ambros, Schlosser Verlags-
haus,  2013, 304 Seiten, 17,90 Euro, 
ISBN 9783869374642 

Buchkritik 
„Tuning street legal“
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SHOPPING QUEEN

CITY-Shopper CLASSIC
Filztasche, innen mit Reißver-
schlusstasche, losem Einlege-
boden.
26/44 x 40 x 14 cm

VK-Preis für
Mitglieder

VK-Preis

256106 9,25 11,50

CITY-Tasche MODERN
Filzasche, innen mit abnehmbarer
Wertsachen-Reißverschlusstasche.
37 x 30 x 12 cm

VK-Preis für
Mitglieder

VK-Preis

256006 9,95 12,95

Wichtig: Bei Auftragswert
unter 100,– Euro zuzüglich

4,50 Euro Porto- und Versand-
kosten. Nutzen Sie den Vorteil

einer Sammelbestellung.

Letzter Bestelltermin: 30.06.2014

Weitere Produkte finden Sie unter: www.osg-werbemittel.de, oder fordern Sie unseren kostenlosen OSG-Werbemittelkatalog an.

ORGANISATION- UND SERVICE-GESELLSCHAFT
DER GEWERKSCHAFT DER POLIZEI MBH
Postfach 309 • 40703 Hilden • Tel.: 02 11/7104 -168 • Fax: - 4165
osg.werbemittel@gdp.de • www.osg-werbemittel.de

Neues aus der Welt der Taschen.
Taschen sind wahre Tausendsassas. Groß, klein,
eckig, rund als lässige Freizeittasche oder als
edler Shopper.
Die trendige Filz-Serie aus dem Hause HALFAR
bietet z.B. mit dem Filz-Shopper BASKET, die
edle Inspiration eines modernen Klassikers mit
gebürstetem Aluminium und weichem Filz.
Fast zu schön um damit einkaufen zu gehen.

Einkaufskorb BASKET
Filzkorb mit Alurahmen und Reiß-
verschlussvortasche, faltbar.
45 x 25/45 x 25 cm

VK-Preis für
Mitglieder

VK-Preis

256206 12,45 15,45
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